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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Nach den Rücktrittsankündigungen von Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard
nahmen zwar die Rücktrittsspekulationen ein Ende, dafür kurbelten die Medien das
Kandidatenkarussell umso schneller an und lancierten im Vorfeld der Ersatzwahlen in
den Bundesrat fleissig mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger. 
Die von vielen Seiten geforderte Doppelvakanz liess zahlreiche Szenarien möglich
erscheinen, klar schien aber, dass mindestens eine Frau in die Landesregierung
einziehen sollte, damit das Gremium nicht nur durch eine Bundesrätin – Simonetta
Sommaruga – repräsentiert werde. Die grössten Chancen wurden nicht nur deshalb
Karin Keller-Sutter (fdp, SG) eingeräumt. Die Ständerätin (seit 2011) wurde auch als Top-
Favoritin gehandelt, weil sie aus der Ostschweiz stammt, derjenigen Region also, die
seit längerem nicht mehr im Bundesrat vertreten war. Zwar war die St. Gallerin bereits
2010 als Regierungsrätin zu Bundesratswahlen angetreten, unterlag damals allerdings
Schneider-Ammann. In der Zwischenzeit hatte sich die Ständerätin in Bern aber einen
Namen gemacht und wurde auch von politischen Gegnern gelobt. Auch die
Parteipräsidentin der FDP, Petra Gössi (fdp, SZ), wurde von den Medien auf den Schild
gehoben, obwohl sie bereits früher bekannt gegeben hatte, nicht als
Bundesratskandidatin zur Verfügung zu stehen. Weitere in den Medien gehandelte FDP-
Kandidatinnen waren Regine Sauter (fdp, ZH), Doris Fiala (fdp, ZH) oder Christa
Markwalder (fdp, BE). Männliche Kandidierende schienen es neben der Favoritin Keller-
Sutter, die Anfang Oktober als eine der ersten offiziell ihre Kandidatur bekannt gab,
ebenfalls schwierig zu haben. Zwar wurden Ruedi Noser (fdp, ZH), Martin Schmid (fdp,
GR) oder Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) von den Medien früh ins Spiel gebracht, diese
hätten aber neben der St. Galler Ständerätin lediglich eine Rolle als «Winkelried» – sie
opferten sich also selbst, damit ein Zweierticket aufgestellt werden könnte – wie etwa
das St. Galler-Tagblatt schrieb. Statt Ankündigungen von Kandidaturen kamen denn aus
den Reihen der FDP vielmehr Absagen: Sauter, Schmid, Portmann und Noser – alle
winkten mit dem Verweis auf die ideale Kandidatur von Keller-Sutter ab. Schliesslich
stellten sich neben Keller-Sutter der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler (SH,
fdp) und Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) zur Verfügung.
Auch bei der CVP wurden einer Frau und langjährigen eidgenössischen
Parlamentarierin sehr gute Chancen eingeräumt, Nachfolgerin von Doris Leuthard zu
werden: Viola Amherd (cvp VS). Die Walliserin – seit 2005 in Bern – sei im Parlament
beliebt. Allerdings wurde in den Medien auch ein Rechtsstreit bekannt, in den Amherd
verwickelt sei. Es handle sich dabei freilich nicht um ein Strafverfahren, sondern um
eine zivilrechtliche Auseinandersetzung. Eine Erbengemeinschaft aus Amherd und ihrer
Schwester soll über Jahre zu hohe Mietzinsen kassiert haben. Bei den
christlichdemokratischen Männern machten die Medien mehr Potenzial aus als bei der
FDP: Weil Karin Keller-Sutter als Kronfavoritin galt, könnten sich die CVP-Männer wohl
mehr Chancen ausrechnen, so der Tenor. Obwohl auch er schon lange abgesagt hatte,
galt Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) deshalb vielen als Geheimfavorit. Häufig
genannt wurden auch Stefan Engler (cvp, GR), Daniel Fässler (cvp, AI), Pirmin Bischof
(cvp, SO), Peter Hegglin (cvp, ZG) und Erich Ettlin (cvp, OW). Auch der amtierende
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurde – trotz seiner deutlichen Absage – in den
Medien immer wieder als Wunschkandidat bezeichnet. Mit Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) wurde von der Basler Zeitung eine weitere mögliche
Frauenkandidatur ins Spiel gebracht, die zudem den Vorteil hätte, den Kanton Basel-
Landschaft zu vertreten, der seit 1897 auf eine Vertretung in der Landesregierung warte.
Auch dem St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth (SG, cvp) wurden gute Chancen
eingeräumt. Weil die Ersatzwahl von Doris Leuthard aufgrund des Anciennitätsprinzips
zuerst stattfinden würde, galt Würth in den Medien zudem als potenzieller Verhinderer
von Karin Keller-Sutter, wäre doch eine St. Galler-Doppelvertretung in der
Landesregierung kaum haltbar. Die Urner Zeitung brachte schliesslich die Urner
Regierungsrätin Heidi Z'graggen (UR, cvp) ins Spiel, die zu Protokoll gab, dass es wichtig
sei, dass die Zentralschweiz einen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat erhebe. Früh
machte die CVP zudem klar, dass sie mit mindestens einer Frau auf einem Doppelticket
antreten werde. Mitte Oktober gab Peter Hegglin als erster aus dem Kreis der CVP seine
Kandidatur bekannt. Nur wenige Tage später warfen auch Heidi Z'graggen und Elisabeth
Schneider-Schneiter ihren Hut in den Ring. Und auch Viola Amherd gab Ende Oktober,
also kurz vor Meldeschluss, bekannt, für die Nachfolge von Doris Leuthard bereit zu

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2018
MARC BÜHLMANN
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sein. Aus dem Rennen nahmen sich hingegen Erich Ettlin und Pirmin Bischof. Und auch
Gerhard Pfister und Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden nicht müde, zu betonen,
dass sie nicht zur Verfügung stünden, was von einzelnen Medien prompt kritisiert
wurde. Der Blick mahnte etwa, dass die CVP nicht die besten Kandidierenden aufstellen
würde.

Sowohl die FDP als auch die CVP liessen durch die Medien verlauten, dass sie sehr viel
Wert auf die Prüfung der Kandidierenden legen würden. Diese Verlautbarung drängte
sich insbesondere auch deshalb auf, weil der ehemalige FDP-Bundesratskandidat und
Genfer Regierungspräsident Pierre Maudet (GE, fdp) wegen einiger Ungereimtheiten im
Zusammenhang mit seinem Regierungsmandat in die Schlagzeilen geraten war. Die
Westschweizer Zeitungen Tribune de Genève und Le Temps schrieben deshalb von
einer eigentlichen «Lex Maudet». Noch einen Schritt weiter ging die CVP, die die
Kandidierenden nicht von einem eigenen Parteigremium prüfen lassen wollte, wie dies
die FDP vorsah, sondern von einem externen, aus Juristinnen und Juristen geleiteten
Prüforgan. 

Die Fraktionen entschieden sich dann am 16. November je für ein Doppelticket. Die
FDP hob wie erwartet Karin Keller-Sutter zusammen mit Hans Wicki auf den Schild. Wie
wenig umstritten die St. Galler Ständerätin war, zeigte der Umstand, dass sie von 41
FDP-Fraktionsmitgliedern im ersten Wahlgang 38 Stimmen erhalten hatte, wie das St.
Galler Tagblatt zu berichten wusste. Für Wicki sprachen sich 29 FDP-
Parlamentsmitglieder aus, Amsler erhielt 12 Stimmen. Dies zeige deutlich, dass die FDP
die von vielen Seiten proklamierte zusätzliche Bundesrätin aus der eigenen Partei wolle.

Der Entscheid der CVP wurde als eigentlicher Überraschungscoup gehandelt. Zwar
hatte man mit der Nomination von Viola Amherd gerechnet, aber die Kandidatur von
Heidi Z'graggen hatte niemand erwartet. Die BaZ sprach gar von einer Desavouierung
gegen die bekannteren Hegglin und Schneider-Schneiter. Letztere witterte gar eine
«Verschwörung der Berggebiete gegen die Nordwestschweiz». Z'graggen habe bei der
Anhörung am meisten überzeugt und den Favoriten Hegglin schon im ersten Wahlgang
aus dem Rennen geworfen, wie einzelne Fraktionsmitglieder gegenüber den Medien
aussagten. Fraktionspräsident Filippo Lombardi (cvp, TI) wollte allerdings keine Zahlen
publik machen. Das reine Frauenticket der CVP wurde als starkes Signal gewertet, mit
dem der FDP ziemlich der Wind aus den Segeln genommen werde, so der Kommentar
zahlreicher Medien. Statt über die Kronfavoritin Keller-Sutter zu schreiben, nahmen
diese nun vielmehr die unbekanntere Heidi Z'graggen in ihren Fokus. Die wie schon bei
der Nachfolge von Didier Burkhalter geplante Roadshow der FDP, mit der man in
diversen Kantonen die Kandidierenden vorstellen wollte, verkam so zu einem
eigentlichen Rohrkrepierer und verbrauchte – ganz im Gegensatz zur Wahl von Ignazio
Cassis vor einem Jahr – kaum mehr Druckerschwärze. 

Die «drei Frauen und der Quotenmann», wie der Blick titelte, wurden in der Folge von
allen Medien durchleuchtet. Während sich die Medienschaffenden und
Kommentatoren bei der FDP einig waren, dass Karin Keller-Sutter praktisch bereits
gewählt sei, betrachtete man das Rennen bei der CVP als offen im Ausgang. Den Medien
ging es in den darauffolgenden Tagen insbesondere darum, die in Bern noch ziemlich
unbekannte Heidi Z'graggen zu präsentieren. Die Urner Regierungsrätin sah sich selber
eher am rechten Flügel ihrer Partei. Sie galt vor allem in der Sozial- und
Migrationspolitik als konservativer, aber auch als wirtschaftsnäher als die vor allem
gesellschaftspolitisch eher linker eingeschätzte Viola Amherd. Damit begannen die
Mutmassungen, dass Z'graggen von der SVP allenfalls zur Favoritin gemacht werden
könnte. Weil Z'graggen als Präsidentin der Eidgenössischen Heimatschutzkommission
auch eine «linke Ader» habe, so die Urner Zeitung, könnte sie allenfalls auch bei links-
grün punkten. Amherd sah sich hingegen immer wieder aufgrund des vor allem von der
Weltwoche befeuerten Rechtsstreits in ein schiefes Licht gerückt. Aber auch Z'graggen
verfolgte ein Vorfall, der sich an einer Podiumsveranstaltung abgespielt hatte: Sie hatte
einen Zuhörer im Saal als «Depp» bezeichnet, dies dann aber beharrlich als akustisches
Missverständnis abgetan.  

Die Hearings der verschiedenen Fraktionen nahmen dem Ausgang dann etwas die
Spannung. Schon eine Woche vor den Wahlen gab die SVP die Resultate ihrer
Anhörungen bekannt. Sie unterstützte zwar mehrheitlich Z'graggen, vor allem die
Bauern in der Volksparteifraktion sprachen sich aber für Amherd aus, was in den
Medien als steigende Wahlchancen für die Walliserin interpretiert wurde. Karin Keller-
Sutter erhielt beim Hearing bei der SVP mehr Stimmen als Hans Wicki. Eine
Wahlempfehlung wollte die SVP allerdings intern nicht vorgeben. Bei der FDP-Fraktion,
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die die Hearings einen Tag vor der Bundesratsersatzwahl durchführte, gab man zwar
ebenfalls keine Empfehlung ab, die Mehrheit der Mitglieder sprach sich aber für
Amherd aus, die vor allem mit ihren Dossierkenntnissen überzeugen konnte, die bei ihr
als Nationalrätin grösser seien als bei der Urner Regierungsrätin. Z'graggen sei zwar gut
gewesen, aber Amherd sei besser gewesen, zitierte die NZZ ein Fraktionsmitglied, das
nicht genannt werden wollte. Auch die SP liess verlauten, man habe die Qual der Wahl
zwischen zwei exzellenten Politikerinnen. Bei den Grünen, die ihre Überlegungen einen
Tag vor den Wahlen bekannt gaben, konnte Z'graggen mit authentisch vorgetragenen
Sorgen um den Klimawandel punkten, aber auch bei ihnen sei Amherd eher im Vorteil,
wie Balthasar Glättli (gp, ZH) zu Protokoll gab. Klarer waren die Stellungnahmen zu den
FDP-Kandidierenden. Die SP sprach sich klar für Keller-Sutter aus, die zwar deutlich
rechts positioniert, aber sehr offen für Kompromisse sei. Bei der CVP, die keine
Wahlempfehlung abgeben wollte, dürfe die St. Gallerin ebenfalls mit mehr Stimmen
rechnen als Wicki, so ein CVP-Fraktionsmitglied. Die Fraktionen der GLP und der BDP
sprachen sich für Amherd aus. Ausschlaggebend sei unter anderem auch die offenere
europapolitische Haltung Amherds, gaben Vertreterinnen der beiden Parteien bekannt.
Die beiden kleinen Fraktionen empfahlen zudem Karin Keller-Sutter. In den Medien ging
man einen Tag vor der Wahl davon aus, dass Amherd und Keller-Sutter wohl gewählt
würden. Z'graggen sei zwar politisch nicht so weit von Amherd entfernt, für Letztere
spreche aber wohl die grössere Erfahrung.

Die «überschätzte Show», wie die Basler Zeitung die Wahl im Vorfeld bezeichnete, oder
«die inszenierte Volkswahl», wie die NZZ titelte, sei in den letzten 40 Jahren zu einem
«publikumswirksamen Spektakel geworden». Nicht nur die Medien, sondern auch die
Parteien forcierten den Wettbewerb lange im Vorfeld. Der Wahlakt selber war dann
allerdings alles andere als ein Spektakel. 
Zuerst wurden die Verabschiedungen von Doris Leuthard und Johann Schneider-
Ammann vorgenommen. Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) lobte
die Verdienste Leuthards im Volkswirtschaftsdepartement und im UVEK sowie die
«Verbindung ihrer Popularität mit einem ausgeprägten politischen Instinkt». Die
scheidende CVP-Magistratin sei nicht nur eine «Grand Dame politique», sondern ganz
einfach eine «Grande Dame», die ein Stück Geschichte mitbestimmt habe. Leuthard
selber rief das Parlament auf, auch in Zukunft auf Konkordanz, Konsens und
Kompromiss zu setzen. Die Schweiz gebe es nur einmal und es lohne sich, für das
schöne Land zu kämpfen. Die von 2006 bis 2018 dem Bundesrat angehörende
Aargauerin erhielt zum Abschied stehende Ovationen. Johann Schneider-Ammann –
seit 2010 im Bundesrat – wurde von der Nationalratspräsidentin in ihrer Abschiedsrede
mit dem Namenswechsel des Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 2013 in Verbindung
gebracht. Dass aus dem EVD das WBF, das Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung geworden sei, zeige, wie sehr dem Berner Magistraten vor allem das duale
Berufsbildungssystem am Herzen gelegen habe. Die Abschiedsrede Schneider-
Ammanns löste einige Heiterkeit aus. Sein Lieblingsmöbel sei sicher nicht dieses
Rednerpult. Es seien acht emotionale Jahre gewesen, auch wenn man ihm das nicht
immer angesehen habe. Er wünsche sich, dass alle Parlamentsmitglieder den Mut
haben, das Wohl des Landes vor das eigene zu stellen. Auch der scheidende FDP-
Magistrat erhielt stehende Ovationen. 
Im Gegensatz zu früheren Jahren sprachen nicht alle Fraktionschefinnen und -chefs im
Vorfeld der einzelnen Wahlgänge. Einzig für die CVP begab sich Filippo Lombardi nach
vorne, um den Zweierticketvorschlag seiner Partei zu präsentieren. Für viele
überraschend stand dann bereits im anschliessenden 1. Wahlgang fest, dass Viola
Amherd neue Bundesrätin und Nachfolgerin von Doris Leuthard werden würde. Im
Vorfeld war man von mindestens zwei Wahlgängen ausgegangen. Die Mehrheit des
Parlaments hatte allerdings augenscheinlich keine Lust auf Spielchen. Mit 148 Stimmen
übersprang Viola Amherd das absolute Mehr von 121 Stimmen souverän. Auf Heidi
Z'graggen entfielen 60 der 244 ausgeteilten Wahlzettel. Gerhard Pfister erhielt 17
Stimmen, 15 Stimmen entfielen auf Diverse und 4 Wahlzettel blieben leer. Amherd
erklärte Annahme der Wahl und dankte Heidi Z'graggen für den fairen Wahlkampf. Sie
sei gerne bereit, sich für die Zukunft des Landes einzusetzen. 
Auch die anschliessende Ersatzwahl für Johann Schneider-Ammann ging in Rekordzeit
über die Bühne. Auch hier ergriff lediglich der Fraktionssprecher der FDP, Beat Walti
(fdp, ZH) das Wort. Auch Karin Keller-Sutter wurde bereits im ersten Wahlgang zur
Magistratin gekürt. Sie erhielt 154 Stimmen, nötig gewesen wären 119. Zwar gingen
zahlreiche Stimmen auf Diverse (27) und 6 der 243 eingelangten Wahlzettel blieben leer,
Hans Wicki konnte aber lediglich 56 Parlamentsmitglieder von sich überzeugen. Auch
Karin Keller-Sutter erklärte Annahme der Wahl und wies darauf hin, dass damit ein
«dornenvolles Kapitel in der Geschichte der freisinnigen Frauen» beendet werde: Nach
fast dreissigjähriger Absenz dürfe sie nun als zweite Frau die FDP im Bundesrat
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vertreten. 

In den Medien wurden die Bundesrätinnen Nummer acht und neun gefeiert. Zwar seien
der Kanton Uri und der Kanton Nidwalden, die neben den Kantonen Jura, Schaffhausen
und Schwyz noch nie einen Bundesrat gestellt haben, erneut leer ausgegangen. Dass die
nationale Exekutive aber wieder mit drei Frauen besetzt werde, sei aus verschiedenen
Gründen eine Zäsur. Erstens dürfte die «Konkordanz der Geschlechter» (Tages-
Anzeiger) nun wohl zum Normalfall werden, zweitens seien in der Geschichte der
Schweiz noch nie zwei Bundesrätinnen gleichzeitig gewählt worden und drittens sei es
in den letzten 30 Jahren nur zwei Exekutivmitgliedern gelungen, gleich im ersten
Wahlgang das absolute Mehr zu überspringen – Doris Leuthard und Kaspar Villiger. Auf
den Frauen ruhe die Hoffnung und die Wahl würde wohl auch mehr Frauen für eine
Kandidatur für die nationalen Wahlen 2019 motivieren, betonten die Medien. Die
Auffrischung im Bundesrat komme zudem angesichts wichtiger anstehender Probleme
– erwähnt wurden die gescheiterten Abstimmungen zur Altersreform 2020 und zur USR
III – zum richtigen Moment. Das «unspektakuläre Spektakel» (St. Galler Tagblatt) habe
aber auch die momentane Harmonie im Bundeshaus widerspiegelt, was sich auch in der
gleichzeitig stattfindenden Wahl des Bundespräsidenten und der Vizepräsidentin
gezeigt habe. Die Weltwoche hoffte allerdings, dass die Politik nicht so brav werde, wie
im Wahlkampf beschworen. Und die Hoffnung der WoZ war, dass die Frauenwahl
bewirke, dass sich der Bundesrat nun nicht noch weiter nach rechts bewege, sondern
dass es zu einer Aufweichung der Fronten kommen könnte.

Für die Medien gab es nach den Wahlen freilich neue Nahrung für Spekulationen, ging
es doch nun um die Frage, wer welches Departement übernehmen wird. Der wirkliche
Krimi folge erst – so die NZZ. Darüber hinaus wurde spekuliert, dass auch die SVP, die
als einzige Regierungspartei noch nie eine Frau im Bundesrat hatte, wohl jetzt mehr
Nachwuchsarbeit verrichten müsse. Die Aargauer Zeitung zitierte Parteistrategen und
Beobachter – ohne freilich Namen zu nennen – die erwarteten, dass Ueli Maurer 2019
zurücktreten werde und von Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) beerbt werden
würde. 1

Regierungspolitik

Mittels Postulat wollte Thierry Burkart (fdp, AG) den Bundesrat beauftragen, die Vorteile
eines permanenten operativen Bundesführungsstabs in einem Bericht darzulegen. Die
Covid-19-Krise habe gezeigt, dass es ein solches Gremium brauche. Die Vorbereitung
von professionellen und zeitgerechten Führungsentscheidungen müsse in Krisenzeiten
effektiver geschehen. Ein permanenter Führungsstab hätte die Aufgabe,
wissenschaftlich begründete und spezifische Fachkenntnisse, die zur Bewältigung einer
konkreten Krise nötig sind, zusammenzutragen und aufzubereiten, erläuterte der
Postulant.
Der Bundesrat empfahl das Postulat zur Ablehnung. Erfahrungen und Studien hätten
gezeigt, dass in Krisen am besten reagiert und gearbeitet werde, «wenn man in den
ordentlichen Strukturen bleibt». Ein ad-hoc einberufener Krisenstab könne dabei die
horizontale Koordination verstärken. Der Bundesrat habe zudem die Bundeskanzlei
beauftragt, einen Bericht zu verfassen, mit dem Lehren aus der Pandemie gezogen und
allenfalls Empfehlungen abgeleitet werden könnten. Dieser Bericht würde auch das
Anliegen des vorliegenden Postulats aufnehmen. 
Bei der Ratsdebatte wunderte sich Burkart über die Stellungnahme des Bundesrats, der
einen Bericht verspreche, aber zuerst ausführe, weshalb es keinen Führungsstab
brauche. Ein solcher würde auch keine neue Struktur darstellen, sondern müsste
bereits vor einer Krise eingeübt werden. Mit der Annahme seines Postulats müsste der
Bundesrat in seinem angekündigten Bericht auch die Idee eines solchen Führungsstabs
ergebnisoffen prüfen, warb der Aargauer Freisinnige. Für den Bundesrat argumentierte
Bundeskanzler Walter Thurnherr, dass man wohl auch mit einem permanenten
Krisenstab nicht anders reagiert hätte, als man das jetzt während der Covid-19-Krise
mache. Einen Krisenstab habe man ja sowieso eingesetzt, anders als mit dem Postulat
Burkart könne dieser mit der aktuellen Regelung bei Eintreten einer Krise mit
geeigneten Personen und Ämtern ergänzt werden. Eine Struktur zu schaffen, die für alle
Krisen geeignet wäre, sei kaum möglich. Es müsse auch in den Departementen und
Ämtern stets situativ reagiert werden können. Die Argumente des Bundeskanzlers
schienen in der kleinen Kammer zu verfangen, lehnte sie doch das Postulat mit 25 zu 10
Stimmen (ohne Enthaltung) ab. 2

POSTULAT
DATUM: 25.08.2020
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Neben den zahlreichen parlamentarischen Initiativen, die aufgrund der
Notrechtssituation mit dem Ziel einer Stärkung der Legislative eingereicht wurden,
taten sich die Parlamentsmitglieder auch mit Motionen und Postulaten hervor, die das
gleiche Ziel verfolgten und das Parlament in der Krise stärken wollten. So forderte etwa
eine Motion Wicki (fdp, NW) Gesetzesgrundlagen für ein von der Bundesversammlung
zu wählendes Gremium – zusammengesetzt aus nationalen Parlamentsmitgliedern,
Mitgliedern kantonaler Regierungen, Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreterinnen und
-vertretern –, welchem der Bundesrat in ausserordentlichen Lagen Erlasse zur
Stellungnahme vorzulegen hätte (Mo. 20.3748). Ein Postulat Burkhart (fdp, AG) forderte
einen Bericht zur Schaffung eines permanenten operativen Bundesführungsstabs (Po.
20.3478). 
Interessant waren die sich bei allen Vorstössen gleichenden Antworten des Bundesrats,
die Mitte August eintrafen. Er verwies auf das geltende Verordnungsrecht, das die
Kompetenz für Notrechtsverordnungen beim Bundesrat verorte, aber eine zeitliche
Befristung vorsehe. Spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten einer Notverordnung
müsse die Regierung eine gesetzliche Grundlage für deren Inhalt vorlegen. Zudem sei
die Bundeskanzlei beauftragt worden, das Krisenmanagement während der Covid-19-
Pandemie zu analysieren und einen Bericht mit Empfehlungen vorzulegen. Erst nach
Vorliegen dieser Analyse sollte diskutiert werden, ob neue Strukturen notwendig seien.
Für das Krisenmanagement sei grundsätzlich der Bundesrat zuständig. Via
Bundeskanzlei sei die Regierung aber stets mit den Partei- und Fraktionsspitzen sowie
mit der Nationalratspräsidentin und dem Ständeratspräsidenten in Kontakt gewesen.
Der Einbezug von Fachleuten sowie der Kantone sei über den «Krisenstab Bundesrat
Corona» und diversen Task-Forces ebenfalls stets gewährleistet gewesen.
Entsprechend beantragte der Bundesrat die Ablehnung aller Vorstösse. 3

MOTION
DATUM: 21.08.2020
MARC BÜHLMANN

Bereits in der Herbstsession 2020 nahm sich der Ständerat der im Juni 2020
eingereichten Motion von Hans Wicki (fdp, NW) an, der damit eine Institutionalisierung
der Reflektierung der Bundesrats-Entscheide in Krisenzeiten forderte. Mit der
Pandemie seien verschiedene Grundrechte eingeschränkt worden, über die
Gesetzmässigkeit und Verhältnismässigkeit der Notmassnahmen, die zu dieser
Einschränkung geführt hätten, sei aber erst im Nachhinein diskutiert worden,
argumentierte der Nidwaldner Freisinnige. Es habe sich gezeigt, dass die demokratische
Kontrolle insbesondere durch das Parlament während des Ausnahmezustandes nicht
funktioniert habe. Mit einem vom Bundesrat zu bestimmenden und vom Parlament
gewählten Gremium aus Vertreterinnen und Vertretern des Parlaments, der kantonalen
Regierungen, der Wissenschaft und der Wirtschaft würde auf der Basis seiner Motion
quasi ein «Challenging Partner» für den Bundesrat geschaffen, der dessen
notrechtlichen Entscheide in Krisenzeiten reflektieren würde. Damit gingen die
Kompetenzen eines solchen Gremiums über ein blosses Informationsrecht hinaus. 
In einer Krisensituation müsse primär rasch gehandelt werden können, gab der den
Bundesrat vertretende Bundeskanzler Walter Thurnherr zu bedenken. Wenn man Zeit
habe, ziehe man die Kantone und die parlamentarischen Kommissionen auch für
Notrechtsentscheidungen direkt mit ein. Aber zu Beginn einer Legislatur ein neues
Gremium zu schaffen, das dann im Falle einer Notsituation reflektieren würde, wäre der
Situation wohl weniger angemessen. Ein solcher Beirat wäre weniger geeignet als die
aktuelle klare Kompetenzenregelung, die dem Bundesrat dann Notrecht attestiere,
«wenn es nicht anders geht». Seiner Ansicht nach genüge es, wenn der Bundesrat dann
dieses Notrecht in vorgesehener Frist dem Parlament vorlegen müsse, so der
Bundeskanzler. Vielversprechender scheine ihm, mit Hilfe von Digitalisierung in solchen
Situationen den Einbezug der Kommissionen zu vereinfachen – wie dies die Motion von
Beat Rieder (cvp, VS; Mo. 20.3419) vorsehe. Mit 15 zu 22 Stimmen (0 Enthaltungen)
lehnte die kleine Kammer die Motion Wicki schliesslich ab. 4

MOTION
DATUM: 26.08.2020
MARC BÜHLMANN
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Wahlen

Kantonale Ersatzwahlen

Suite à l’élection du conseiller d’Etat Hans Wicki (plr) au Conseil des Etats lors des
élections fédérales du 18 octobre 2015, il y a eu une élection complémentaire à
Nidwald. Le PLR, souhaitant garder son siège afin de maintenir ses trois sièges, a
présenté Sepp Durrer. Le PDC, avec la candidature de Josef Niederberger, espérait un
troisième siège au gouvernement, tout comme l’UDC qui proposait le candidat Walter
Odermatt. Les Verts ont également proposé un candidat, Conrad  Wagner, en vue de
tenter d'accéder à nouveau au gouvernement, après en avoir été écarté en 2010.  Lors
de la campagne, une photo compromettante de leur candidat, le montrant alcoolisé, a
entaché l'image du parti. Celle-ci aurait été envoyée à la presse par un membre d'un
autre parti. 
Au premier tour, aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue (10'083 voix).
Josef Niederberger a eu le meilleur score (6'050 voix), suivi par Walter Odermatt (5'394
voix), puis par Sepp Durrer (4'341 voix) et enfin par Conrad Wagner (3'944 voix). 
Pour le deuxième tour, agendé au 10 avril 2016, le PDC a été le premier parti à confirmer
la candidature de son candidat. Les autres partis, ayant pris plus de temps pour
réfléchir, n’ont finalement présenté aucun candidat. Alors que le scénario le plus
probable était une candidature du PDC et de l’UDC, en raison de la grande différence
de voix obtenues lors du premier tour, l’UDC a estimé ne pas avoir les ressources
nécessaires, en terme d’argent et de profil de candidat, pour participer au deuxième
tour. Les Verts ont interprété les résultats du premier tour comme la volonté du peuple
d’un gouvernement bourgeois, au lieu de la présence de toutes les forces politiques au
sein du gouvernement. Concernant le PLR, Sepp Durrer n’a pas reçu le soutien
nécessaire de son parti pour figurer parmi les candidats du deuxième tour, le PLR
estimant que les chances étaient trop faibles et voulant  plutôt s’investir activement en
2018. Ainsi, le 5 mars 2016, au lendemain du terme fixé pour l'annonce des
candidatures, Josef Niederberger a donc été élu pour succéder à Hans Wicki. Suite à la
perte du siège PLR au profit du PDC, le nouveau gouvernement se compose de deux
PLR, de deux UDC et de trois PDC. 5

WAHLEN
DATUM: 05.03.2016
DIANE PORCELLANA

Eidgenössische Wahlen

Der Bisherige Hans Wicki (FDP) trat vier Jahre nach seinem historischen Einzug in den
Ständerat erneut bei den Ständeratswahlen im Kanton Nidwalden an. Die offizielle
Nomination an der FDP-Delegiertenversammlung war reine Formsache. Sowohl die CVP
als auch die Grünen hatten sich zwar überlegt, eine Gegenkandidatur aufzustellen, doch
beide Parteien entschieden sich schlussendlich dagegen. Da keine weiteren
Kandidaturen eingingen, wurde Hans Wicki in stiller Wahl wiedergewählt. 6

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Im Juni 2019 machte das EDA per Medienmitteilung öffentlich, dass es Pilatus ab sofort
sämtliche Dienstleistungen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten
(VAE) verbiete. Es stützte sich dabei auf das Bundesgesetz über die im Ausland
erbrachten Sicherheitsdienstleistungen (BPS), gegen welches die Pilatus Flugzeugwerke
AG in zwei Fällen verstossen habe. Unter anderem hatte Pilatus in Saudi-Arabien und
den Vereinigten Arabischen Emiraten insgesamt 80 PC-21 und dazugehörige
Unterstützungsdienstleistungen, wie beispielsweise Ersatzteilmanagement, technischen
Support, Problembehebung am Flugzeugtyp PC-21 und an Simulatoren, verkauft.
Problematisch war dies, da sowohl die VAE wie auch Saudi-Arabien gemäss der Zeitung
La Liberté der sogenannten Jemenallianz angehörten und aktiv in den Jemen-Krieg
eingegriffen hatten. Das EDA schrieb in seiner Medienmitteilung, dass die Direktion
nach ausführlicher Überprüfung des Falls zum Schluss gekommen sei, dass die
Tätigkeiten von Pilatus in besagten Ländern nicht mit den aussenpolitischen Zielen des
Bundes vereinbar seien, da derartige Dienstleistungen als «logistische Unterstützung
von Streitkräften» gälten. Somit verstiess Pilatus gegen Artikel 1 Buchstabe b des BPS,
wonach das Gesetz dazu beitragen solle «die aussenpolitischen Ziele der Schweiz zu
verwirklichen». 
Darüber hinaus fielen derartige Dienstleistungen laut BPS unter eine Meldepflicht beim
EDA, gegen welche Pilatus möglicherweise ebenfalls verstossen habe, war der

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.06.2019
AMANDO AMMANN
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Medienmitteilung zudem zu vernehmen. Aus diesem Grund habe die Politische
Direktion des EDA eine Anzeige bei der Bundesanwaltschaft eingereicht. Laut Basler
Zeitung sehe Pilatus die Dienstleistungen jedoch von den durch das Seco autorisierten
Exportbewilligungen gedeckt und sei mit den entsprechenden Anschuldigungen des
EDA nicht einverstanden. Pilatus blieb somit bis Mitte September 2019 Zeit, um sich
geschäftlich aus den beiden Staaten zurückzuziehen. Nicht betroffen davon seien laut
Medienmitteilung ähnliche Dienstleistungen, die Pilatus zugunsten von Katar und
Jordanien ausgeführt habe. 
Im September desselben Jahres errang Pilatus zumindest einen Teilerfolg, als das
Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde, welche das Unternehmen kurz nach
Bekanntwerden gegen das Tätigkeitsverbot erlassen hatte, guthiess. Dadurch traten die
Anordnungen des EDA bis auf Weiteres nicht in Kraft und Pilatus durfte weiterhin in
den beiden Staaten operativ tätig sein. Die Basler Zeitung bezeichnete den Zeitgewinn
für Pilatus als «entscheidend, um auf dem politischen Parkett gegen das EDA
vorzugehen». So habe das Unternehmen die Möglichkeit, bis zum endgültigen Entscheid
eine kulantere Auslegung des BPS durch das Parlament zu erreichen, wurden doch die
entsprechenden Motionen Wicki (fdp, NW; Mo.19.3991) und jene der SPK-SR (Mo.
19.4376) sowie das Postulat Schilliger (fdp, LU; Po.19.4297) in der Wintersession 2019
angenommen. 7

Der Bundesrat publizierte im Februar 2020 in Erfüllung des Postulats Schilliger (fdp, LU)
den Bericht zur Überprüfung des Bundesgesetzes über die im Ausland erbrachten
privaten Sicherheitsdienstleistungen. Auslöser für den Bericht waren
Kohärenzprobleme mit dem Güterkontrollgesetz, die sich durch Schnittstellen der
beiden Gesetze bezüglich der Beurteilung von Dienstleistungen ergaben. Die
interdepartementale Arbeitsgruppe (IDAG), welche den Bericht verfasst hatte, kam
darin zum Schluss, dass es zu Überschneidungen der Gesetze im Fall von
Unterstützungsleistungen mit Wissensübertragung käme. Als mögliche
Lösungsvorschläge biete sich die Abgrenzung des sachlichen Geltungsbereichs an.
Damit würde der Begriff «Dienstleistung» enger gefasst, sodass die Zahl der Fälle, auf
die beide Gesetze Anwendung finden, reduziert werden könne. Eine Änderung des BPS
wäre nicht zielführend, weil ein derart langfristiger Prozess neue Risiken hinsichtlich
der Rechtsgleichheit und der Kontrolle privater Sicherheitsdienstleistungen mit sich
brächte. Der Bundesrat stimmte der Problemanalyse der IDAG zu und beauftragte das
EDA und WBF damit, die sofortige Harmonisierung auf dem Auslegungsweg
fortzuführen. Die Verordnungen zum BPS sollen zudem revidiert werden, damit gewisse
Begriffsdefinitionen präzisiert werden und ein Konsultationsmechanismus eingefügt
werden kann. Die getroffenen Massnahmen sollen nach einer Frist von drei Jahren
überprüft werden. Der Bundesrat hielt trotz der anderslautenden Empfehlung der
Arbeitsgruppe fest, dass der Geltungsbereich des BPS offensichtlich zu weit gefasst sei
und eine Gesetzesrevision geprüft werden müsse. Das zeigten auch die diversen
angenommenen parlamentarischen Vorstösse wie die Motion Wicki (fdp, NW; Mo.
19.3991), jene der SPK-NR (Mo. 19.3969) und der SPK-SR (Mo. 19.4376). 8

BERICHT
DATUM: 12.02.2020
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat die Motion der SiK-NR mit dem
Titel «Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Die Schweiz braucht Sicherheit»,
welche vom Nationalrat angenommen worden war. Josef Dittli (fdp, UR), der Sprecher
der SIK-SR, verwies auf die paradoxe Rechtslage unter dem jetzigen «Söldnergesetz»,
wonach das SECO die Ausfuhr des Trainingsflugzeugs PC-21 in Staaten wie Saudi-
Arabien zwar bewillige, das EDA in der Folge aber den technischen Support vor Ort
untersage. Die Kommission zeigte sich grundsätzlich mit den ergriffenen Massnahmen
des Bundesrats zufrieden. Einerseits habe er das EDA und das WBF aufgefordert eine
Harmonisierung der Auslegung und des Geltungsbereichs vorzunehmen. Andererseits
beabsichtige er die Verordnung über die im Ausland erbrachten privaten
Sicherheitsdienstleistungen bis im August 2020 anzupassen und bis Jahresende einen
Vorschlag zur Änderung des BPS vorzulegen. Die Kommission sei gemäss Dittli zudem
der Ansicht, dass das Parlament nicht für den Vollzug oder die Interpretation eines
Gesetzes zuständig sei und die Motion daher die Rechtsstaatlichkeit in Frage stelle.
Angesichts der bereits angenommenen Motion der SIK-SR (Mo.19.4376) und der Motion
Wicki (fdp, NW; Mo.19.3991), welche die Lösung der dargelegten Probleme forderten,
empfahl die Kommission die Ablehnung der vorliegenden Motion der
Schwesterkommission. Bundesrat Cassis betonte, dass der Bundesrat im
Zusammenhang mit dem Bericht in Erfüllung des Postulats Schilliger (fdp, LU;
Po.19.4297) drei Aufträge formuliert habe und damit die wichtigsten Schritte zur

MOTION
DATUM: 11.06.2020
AMANDO AMMANN
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Umsetzung der beiden angenommenen Motionen eingeleitet worden seien. Der
Ständerat lehnte die Motion der SIK-NR in der Folge stillschweigend ab. 9

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Hans Wicki (plr, NW) a demandé une modification de la loi fédérale sur les prestations
de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP). Il estime que l'administration
interprète la LPSP de manière rigide, extrême et incohérente par rapport à son objectif
initial. Il cite notamment le cas de la société Pilatus SA qui ne peut plus fournir des
prestations d'entretiens et de formations à l'étranger. 
Si le Conseil fédéral reconnaît la problématique, il propose comme alternative à la
motion Wicki, l'adoption du postulat Schilliger 19.4297. Le Conseil des Etats a adopté la
motion par 28 voix contre 12 et aucune abstention. La motion a été adoptée
parallèlement à la motion 19.4376. 10

MOTION
DATUM: 10.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

La commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) a préconisé par
15 voix contre 10, l'adoption de la motion déposée par Hans Wicki (plr, NW). Cette
motion a pour objectif la modification de la loi fédérale sur les prestations de sécurité
privées fournies à l'étranger (LPSP). La CPS-CN a étudié l'objet en parallèle de la
motion de la CPS-CE (19.4376). Lors des discussions, la CPS-CN s'est prononcée à la
suite du rapport du groupe de travail interdépartemental sur la cohérence et
l'interprétation de la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à
l'étranger (LPSP), de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) et de la loi sur le
contrôle des biens (LCB). Selon ce rapport, la majorité de la CPS-CN a estimé que
l'application de la LPSP entraînait des dégâts collatéraux indésirables, notamment pour
l'exportation, en citant comme exemple le cas Pilatus. A l'opposé, une minorité a estimé
qu'une révision était inopportune. Elle a d'ailleurs mis en avant l'adoption très récente
de la LPSP par le Parlement. Au final, la motion a été adoptée par 105 voix contre 86 et 1
abstention. Les voix de l'UDC, du PLR et du groupe du Centre (PDC-PEV-PBD) ont fait
pencher la balance. Lors des débats en chambre, la thématique brûlante de
l'exportation du matériel de guerre a occupé le haut de l'affiche. 11

MOTION
DATUM: 12.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Wirtschaftsordnung

La loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) est
entrée en vigueur en septembre 2015. Depuis, la Commission de la politique de sécurité
du Conseil des Etats (CPS-CE) estime qu'une interprétation trop stricte renforce le
risque de délocalisation d'entreprises helvétiques et affecte potentiellement la sécurité
de la Suisse. Elle a donc déposé une motion qui demande une modification de la LPSP
pour éviter l'exode des entreprises importantes pour la sécurité du pays. 
Le Conseil fédéral a proposé au Conseil des Etats de rejeter la motion. S'il admet la
problématique, il préconise une adoption de la motion Schilliger (plr, LU) (19.4297) et
l'attente du rapport d'un groupe de travail interdépartemental en charge de la
question. 
La motion a été adopté par le Conseil des Etats par 28 voix contre 12, en parallèle à la
motion Wicki (plr, NW) (19.3991). 12

MOTION
DATUM: 10.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

La commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) a préconisé par
15 voix contre 10, l'adoption de la motion déposée par sa commission sœur (CPS-CE).
Cette motion a pour objectif d'éviter l'exode des entreprises importantes pour la
sécurité du pays. La CPS-CN a étudié l'objet en parallèle de la motion Wicki (19.3991)
(plr, NW). Lors des discussions, la CPS-CN s'est prononcée à la suite du rapport du
groupe de travail interdépartemental sur la cohérence et l'interprétation de la loi
fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP), de la loi
fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) et de la loi sur le contrôle des biens (LCB). En
se basant sur le rapport, la majorité de la CPS-CN a estimé que l'application de la LPSP
entraînait des dégâts collatéraux indésirables, notamment pour l'exportation, en citant
comme exemple le cas Pilatus. A l'opposé, une minorité a estimé qu'une révision était
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inopportune. Elle a d'ailleurs mis en avant l'adoption très récente de la LPSP par le
Parlement. 
Au final, la motion a été adoptée par 105 voix contre 86 et 1 abstention. Les voix de
l'UDC, du PLR et du groupe du Centre (PDC-PEV-PBD) ont fait pencher la balance. Lors
des débats en chambre, la thématique brûlante de l'exportation du matériel de guerre a
occupé le haut de l'affiche. 13

Landwirtschaft

Agrarpolitik

La motion Häberli-Koller (pdc, TG) a été acceptée par la chambre haute. Une claire
majorité de sénatrices et de sénateurs (34 voix contre 9 et 2 abstentions) a décidé de
soutenir les doléances formulées par la sénatrice thurgovienne. Celle-ci demandait à ce
que l'institut de recherche agricole Agroscope soit transformé en établissement
autonome de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique. Cela
permettrait de mieux répondre aux besoins de l'institut de recherche qui est
administré, depuis 2017, selon le même modèle de gestion que les offices fédéraux. La
proposition formulée par Brigitte Häberli-Koller permettrait à Agroscope de profiter
des mêmes conditions-cadres que les établissements de recherche du domaine des
EPF. Cela impliquerait, de facto, qu'Agroscope soit détaché de l'OFAG et rattaché au
DEFR. 
Par une motion d'ordre, Hans Wicki (plr, NW) a proposé à ses collègues de renvoyer la
motion en commission, afin de prendre le temps d'étudier les changements proposés
par la sénatrice du PDC. Mais celle-ci a été balayée par 26 voix contre 19, Géraldine
Savary (ps, VD) faisant remarquer que d'autres objets parlementaires traitant de l'avenir
d'Agroscope ont déjà été acceptés et qu'il serait donc dommage d'avoir des réflexions
parallèles entre les commissions et le Conseil fédéral.
Le ministre en charge du dossier, Johann Schneider-Ammann a tenté, en vain, de
convaincre les élu.e.s de rejeter la motion, ne souhaitant pas bloquer les réflexions sur
l'avenir d'Agroscope en choisissant une seule voie. Contre l'avis de ce dernier, la
motion a donc été transmise à la chambre basse. 14

MOTION
DATUM: 25.09.2018
KAREL ZIEHLI

Landwirtschaft und Umweltschutz

Moyennant de légères modifications du projet de révision de la Loi sur la protection de
l'environnement (LPE), le Conseil des Etats a suivi la chambre basse afin d'interdire la
mise sur le marché de bois récolté illégalement. Il a, par là-même, rejeté par 11 voix
contre 27 la proposition du sénateur Wicki (plr, NW) de renvoyer le projet en
commission. Le président de l'association des propriétaires forestiers ForêtSuisse,
Daniel Fässler (pdc, AI) a, en effet, expliqué qu'un renvoi en commission ne faisait que
peu de sens. Le projet discuté permettra de résoudre une situation vue comme
absurde par les exportateurs de bois suisse qui sont aujourd'hui mis, par l'UE, à la
même enseigne que les exportateurs provenant de pays pratiquant des coupes illégales.
Hans Wicki avait justifié sa volonté de renvoi en commission par le besoin d'analyser la
version modifiée par le Conseil national de l'article 35e alinéa 3 de la Loi sur la
protection de l'environnement qui stipule que le Conseil fédéral peut mettre des
conditions à l'importation – voire édicter une interdiction – de produits et matières
premières nuisibles à l'environnement. Pour le sénateur de Suisse centrale, cette
modification aurait mérité une consultation des milieux concernés, les termes
«produits» et «matières premières» étant trop flous. Simonetta Sommaruga a tenu à
préciser que le Conseil fédéral soutient tant cette extension de l'art. 35 alinéa 3 – car le
Conseil fédéral serait soumis à un certain nombre de conditions en cas d'activation de
cet article – que le second ajout du Conseil national consistant à rendre obligatoire
d'informer les consommateurs et consommatrices sur le type et la provenance du bois
mis en vente. 
Le projet de modification de la LPE a été accepté par l'ensemble des sénatrices et
sénateurs, moins quatre abstentions. 15
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Erich Ettlin (cvp, OW) störte sich im Dezember 2019 daran, dass Rückzahlungen der
Verrechnungssteuer heute jeweils derjenigen von zwei «verbundenen, vom gleichen
Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften» zurückbezahlt werden, welche einen
geldwerten Vorteil erhalten hatte. Erbringt etwa eine Gesellschaft ihrer
Schwestergesellschaft eine Leistung zu einem Preis, der unter dem Marktpreis liegt,
korrigiert die ESTV diesen Preis nach oben. Auf den Betrag dieser Korrektur muss in der
Folge ebenfalls Verrechnungssteuer bezahlt werden. Heute erhält diejenige
Gesellschaft die Rückerstattung der Verrechnungssteuer, welche durch die Leistung
begünstigt wurde – in diesem Beispiel also die Gesellschaft, welche zuvor einen zu
geringen Preis erhalten hatte. Dieses Vorgehen folgt dem sogenannten Prinzip der
Direktbegünstigungstheorie. In der internationalen Praxis, genauso wie im DBG, werde
hingegen die sogenannte Dreieckstheorie angewendet, kritisierte Ettlin. Bei dieser wird
die «Leistung dem Aktionär zugerechnet», somit könnte auch die andere Gesellschaft
die Rückerstattung geltend machen. Die heutige Schweizer Praxis im
Verrechnungssteuergesetz führe nun dazu, dass der Schweizer Investitionsstandort
international weniger attraktiv sei. Entsprechend verlangte der Motionär zukünftig eine
«ausnahmslose» Anwendung der Dreieckstheorie. 
Der Bundesrat lehnte einen solchen Systemwechsel insbesondere aufgrund von
erwarteten Einnahmeausfällen in unbekannter Höhe ab. So bleibe dank der aktuellen
Praxis ein Teil der Verrechnungssteuer auch bei Leistungen «an eine ausländische
Schwestergesellschaft» in der Schweiz. Zudem erhöhe die aktuelle Regelung den Anreiz,
«konzerninterne Preise zu Marktkonditionen festzusetzen», zumal eine Gesellschaft bei
Korrektur der Preise durch die ESTV nicht die gesamte Verrechnungssteuer
zurückerhält. Damit könnten Steuervermeidungspraktiken gedämpft werden – eine
Änderung würde somit zusätzliche Mindereinnahmen bei den direkten Steuern mit sich
bringen. In der Sommersession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem
Ordnungsntrag Wicki (fdp, NW): Aufgrund der Komplexität des Themas wird die Motion
folglich in der Kommission vorberaten. 16

MOTION
DATUM: 04.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

Bereits am folgenden Tag setzte sich der Ständerat mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 und den dazugehörigen Nachmeldungen auseinander und auch in
der kleinen Kammer ging die Verwendung der Superlative weiter. Dabei hatte der
Ständerat über zwei neue Anträge seiner Finanzkommission zu entscheiden: Die FK-SR
schlug einen Kredit über CHF 67 Mio. zur Unterstützung des Tourismus sowie einen
Kredit über CHF 50 Mio. zur Übernahme eines Anteils an bestimmten Geschäftsmieten
vor, obwohl die entsprechende Gesetzesgrundlage für die Unterstützung im Tourismus
wie auch bei den Geschäftsmieten noch geschaffen werden musste. Der Kredit für den
Tourismus beruhe auf zwei unterschiedlichen Anträgen, erklärte Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG). CHF 27 Mio. seien als Ersatz für die wegfallenden Tourismusabgaben
vorgesehen, mit CHF 40 Mio. solle in den nächsten drei Jahren eine Werbekampagne
für den Schweizer Tourismus geführt werden. Damit wolle man die ausländischen
Touristen von Ferien in der Schweiz überzeugen, ergänzte Christian Levrat (sp, FR).
Bundesrat Maurer kritisierte, dass das Geld gemäss diesem Vorschlag nicht in der
Schweiz bleibe, sondern «irgendwelchen Werbebüros und Plakat- und Werbeagenturen
irgendwo in China» zugutekomme. Er bat deshalb den Rat darum, ein entsprechendes
Unterstützungsprojekt des Bundesrates für den Tourismus abzuwarten, das dann
tatsächlich den Schweizer Unternehmen im Tourismusbereich zugute käme. Hans Wicki
(fdp, SR) wehrte sich gegen diese Darstellung des Finanzministers und wies als Mitglied
eines Steering Committee von Tourismus Schweiz daraufhin, dass die Werbekampagne
für das Jahr 2021 bereits in diesem Sommer geplant und Zahlungsverpflichtungen
eingegangen werden müssten. Damit wolle man auch nicht in China, sondern in der
Schweiz Werbung machen. Nicht nur der Bundesrat, auch eine Minderheit Knecht (svp,
AG) lehnte den entsprechenden Antrag der Kommissionsmehrheit mit Verweis auf die
bereits existierenden Fördergelder für den Schweizer Tourismus ab. Dennoch sprach
sich der Ständerat mit 33 zu 5 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für den Mehrheitsantrag
aus. 
Bei den Geschäftsmieten beantragte die Kommission CHF 50 Mio. Diese Zahl komme
zustande, indem man von 15'000 betroffenen Mietverhältnissen, einer
durchschnittlichen relevanten Miete von CHF 7'800 und einer durchschnittlichen
Einschränkung von 1.5 Monaten ausgehe, erklärte Hegglin für die Kommission. Diese
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Schätzungen wiederum beruhten auf dem ursprünglichen Vorschlag der WAK-SR,
wonach Geschäftsmieten bis zu CHF 5'000 pro Monat erlassen und Geschäftsmieten ab
CHF 5'000 von Mietenden, Vermietenden und Bund zu je einem Drittel übernommen
werden sollten. Auch dagegen wehrte sich eine Minderheit Knecht, deren Sprecher
betonte, dass durch eine entsprechende Regelung Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit nicht mehr gewährleistet seien, die Regelung zu
Wettbewerbsverzerrungen führen würde und erhebliches Missbrauchspotenzial
bestehe. Christian Levrat kritisierte die Minderheit hingegen dafür, dass sie die
Entscheidung des Vorabends angreife, aber im Rahmen der Nachtragsdiskussion keine
finanzpolitischen Begründungen dafür liefere. «Wir machen uns lächerlich, wenn wir an
einem Montagabend um 22 Uhr eine Regelung verabschieden und am Dienstagmorgen
um 11 Uhr die Finanzierung dieser Regelung ablehnen», warb er für Annahme des
Mehrheitsantrags. Mit 26 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich der Rat für den
Kredit zu den Geschäftsmieten aus. Ob dieser überhaupt fällig werden würde, war
jedoch unklar: Die WAK-NR hatte die entsprechende Motion zur Grundlage der
Übernahme der Geschäftsmieten in der Zwischenzeit verworfen und sich für einen
eigenen Vorschlag stark gemacht. 
Eine weitere Differenz zum Erstrat schlug die FK-SR beim Kredit für die Institutionen
zur Kinderbetreuung vor: Statt der vom Nationalrat vorgesehenen CHF 100 Mio. sollten
nur CHF 65 Mio. für die Kinderbetreuung gesprochen werden. Diese Differenz stamme
daher, dass der Bund ursprünglich 50 Prozent der entgangenen Elternbeiträge
übernehmen sollte, nun seien es aber mindestens ein Drittel, erklärt Eva Herzog (sp,
BS). Da der Bund mit der Kultur und dem Sport zwei Bereiche unterstütze, die ebenfalls
Sache der Kantone seien, ziehe das Föderalismusargument diesbezüglich nicht, nahm
sie die Kritik an der Finanzhilfe für die Kinderbetreuung vorweg. Dem widersprach in
der Folge der Finanzminister, der auf das Sportförderungsgesetz und das
Kulturförderungsgesetz als Grundlage für die entsprechenden Unterstützungskredite
hinwies. Er bat folglich um Zustimmung zur Minderheit Salzmann (svp, BE), die auf
diesen Betrag verzichten wollte. Mit 25 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beharrte der
Rat jedoch auf der Unterstützung für die Kinderbetreuung und stimmte dem Vorschlag
der FK-SR zu.
Kaum Neuerungen gab es bei den übrigen Kreditposten. Eine weitere Minderheit
Knecht beantragte, unter Anführung derselben Argumentation wie tags zuvor die
Minderheit Guggisberg (svp, BE) in der grossen Kammer, die Soforthilfe für
Kulturschaffende zu streichen und die Ausfallentschädigungen im Kulturbereich zu
reduzieren. Beide Anträge lehnte der Rat ab. Dabei wurde auf eine Auszählung der
Stimmen verzichtet: Wie Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) zuvor angekündigt hatte,
beschränkten sich die Stimmenzählenden aufgrund des klaren Resultats auf das
Feststellen eines offensichtlichen Mehrs. 
Schliesslich bestätigte der Ständerat auch die Kredite für die Luftverkehrsunternehmen
(CHF 1.275 Mrd.) und die flugnahen Betriebe (CHF 600 Mio. Verpflichtungskredit und
CHF 600 Mio. Nachtragskredit), Ersteres entgegen einer Minderheit Thorens Goumaz
(gp, VD), die aus ökologischen Gründen auf den Luftverkehrskredit verzichten wollte:
Man dürfe nun im Flugverkehrsbereich nicht zur alten Normalität zurückkehren,
sondern müsse die Fluggesellschaften zum Handeln verpflichten, bevor man die
entsprechenden Kredite gewähre. Es seien schliesslich nicht diese zwei
Fluggesellschaften systemrelevant, sondern «c'est le climat qui est d'importance
systémique». Mit 30 zu 5 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) sprach sich der Rat jedoch
deutlich für die zwei Kredite aus. Hingegen nahm der Ständerat bei den
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung eine Änderung vor, indem er sich sowohl
bei den Luftverkehrsunternehmen als auch bei den flugnahen Betrieben gegen die
Verpflichtung zur Berücksichtigung der Klimaziele des Bundesrates und zur
Rückerstattung der durch Reisebüros bezahlten Flüge aussprach, diesen stattdessen
jedoch die Suche nach sozialverträglichen Lösungen mit den Sozialpartnern im Falle
eines Personalabbaus vorschreiben wollte. 17
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Kurz nach der Abstimmung zur "Milchkuh-Initiative", die wie ein Damokles-Schwert
über dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) gehangen hatte
und überraschend deutlich abgelehnt worden war, nahm der Nationalrat als Zweitrat
die Debatte über den NAF auf. Die KVF-NR beantragte dem Rat Eintreten auf die
Entwürfe 1, 3 und 4, aber Nichteintreten auf den Entwurf 2, dem Bundesgesetz zum
NAF. Der Nichteintretensantrag folgte automatisch aus der Ablehnung in der
Kommissionsabstimmung: Kommissionsmitglieder von rechts lehnten den Entwurf
wegen der enthaltenen Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags ab und
Kommissionsmitglieder von links stimmten wegen den zu hohen Kosten für die
Bundeskasse gegen den Entwurf. Eine Minderheit Burkart (fdp, AG) verlangte Eintreten
auf Entwurf 2 und eine Minderheit Rytz (gp, BE) wollte die Vorlagen 1 bis 4 mit dem
Auftrag, vor der Beratung des NAF eine Gesamtschau der Verkehrsentwicklung bis 2040
unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger und -mittel vorzulegen, an den Bundesrat
zurückweisen. Der Antrag Burkart wurde einstimmig angenommen, der Antrag Rytz mit
141 gegen 51 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. In der folgenden Debatte zum
Bundesbeschluss über die Schaffung des NAF wurden Anträge aus allen Richtungen
abgelehnt: Erfolglos verlangte Jürg Grossen (glp, BE) mit seinen Anträgen zur
Besteuerung von Elektrofahrzeugen, dass die Abgabe sich an der Leistung orientiere
und dass eine bestimmte Marktdurchdringung durch die E-Mobilität gegeben sein
müsse, bevor die Abgabe in Kraft trete. Die Anträge von Evi Allemann (sp, BE), welche
die Schonung der Bundeskasse beabsichtigten, wurden ebenso abgelehnt wie die
Anträge von Ulrich Giezendanner (svp, AG) oder Walter Wobmann (svp, SO). Die
Annahme der Mehrheitsanträge führte dazu, dass in der umstrittenen Frage der
Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags die Erhöhung um 4 Rappen gemäss Ständerat
angenommen wurde, bei der Zweckbindung der Mineralölsteuererträge aber eine
Differenz zum Ständerat geschaffen wurde: Hatte dieser eine Zweckbindung von
"maximal" 60% nach zwei Jahren beschlossen, so entschied der Nationalrat für "fix"
60% sofort bei Inkrafttreten. Weiter beschloss die grosse Kammer, dass der
Strassenfonds bei grösseren Sparprogrammen des Bundes nicht angetastet wird. Der
Rat verwehrte dem Bundesrat zudem die Kompetenz zur Anpassung der Benzinsteuer
an die Teuerung. Dem Entwurf 1 wurde schliesslich mit 132 zu 62 Stimmen zugestimmt
und die weiteren Entwürfe wurden ebenfalls deutlich angenommen. Aussergewöhnlich
war das Abstimmungsresultat zum Netzbeschluss (Entwurf 3): 150 Ja-Stimmen standen
43 Enthaltungen aus den Reihen von SP und Grünen gegenüber. 
Im Rahmen der Debatte zum NAF wurden zwei weitere Geschäfte behandelt: Zum Einen
die Motion der KVF-SR 16.3009, welche vom Bundesrat bis Ende 2017 eine Vorlage zur
Einführung einer E-Vignette verlangt, zum Anderen eine Motion der KVF-NR 16.3349,
welche ein Reporting über die Kosten für Betrieb und Unterhalt der Netzbeschluss-
Strecken verlangt. Die Motion zur E-Vignette war schon im März im Ständerat
angenommen worden und fand auch im Nationalrat eine Mehrheit, obschon
Befürchtungen um eine Verletzung der Privatsphäre geäussert wurden. Die Motion zum
Reporting über die Kosten der Netzbeschluss-Strecken war im Zusammenhang mit dem
NAF insofern wichtig, als zwischen den Kantonen und dem ASTRA Uneinigkeit über die
Kosten bestand und diese Kosten, sollte der Netzbeschluss im NAF integriert sein, auch
im Rahmen des NAF gedeckt werden sollten. Das ASTRA sah Kosten in der Höhe von
CHF 105 Mio. auf die Bundeskasse zu kommen, die Kantone gingen jedoch von Kosten
von nur CHF 35 Mio. aus. Mit dem Reporting sollten die effektiven Kosten bestimmt
werden. Im Nationalrat wurde die Motion angenommen. 18
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Verkehrspolitik

Im November 2016 richtete der Bundesrat seine Botschaft zum Regionalen
Personenverkehr 2018-2021 und den zugehörigen Verpflichtungskredit an das
Parlament. Zum Einen sollte mit einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
(PBG) der Zahlungsrahmen als Instrument der Abgeltung von Leistungen des regionalen
Personenverkehrs durch den Verpflichtungskredit ersetzt werden. Zum Anderen sollte
mit einem Bundesbeschluss ein Verpflichtungskredit von CHF 3'959,6 Mio. für die
Abgeltung von Leistungen des regionalen Personenverkehrs in den Jahren 2018 bis 2021
bewilligt werden. 
Als Erstrat nahm der Ständerat die Beratung des Geschäfts am 8. März 2017 auf. Die
Kommissionsmehrheit der KVF-SR empfahl dem Rat, auf das Geschäft einzutreten, die
Änderung des PBG anzunehmen und den Verpflichtungskredit um CHF 144 Mio. zu
erhöhen. Bundesrätin Leuthard rief mit ungewohnt starken Worten zur
finanzpolitischen Vernunft auf und kritisierte, dass diverse Unterstützerinnen und
Unterstützer der Kommissionsmehrheit im Rat ihre Interessenbindungen nicht
offengelegt hatten. Eine Minderheit Wicki (fdp, NW) wollte dem Verpflichtungskredit
gemäss Bundesrat zustimmen. Die kleine Kammer trat ohne Gegenantrag auf die
Vorlage ein und stimmte der Änderung des PBG einstimmig zu. Mit 26 zu 17 Stimmen
(keine Enthaltungen) folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, erhöhte den
Verpflichtungskredit und strich einen Artikel, der eine gestaffelte Freigabe der Mittel
des Kredits vorsah. 
Der Nationalrat nahm die Debatte am 3. Mai 2017 auf. Die Mehrheit der KVF-NR
empfahl, auf die Vorlage einzutreten, der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
zuzustimmen und beim Verpflichtungskredit dem Beschluss des Ständerates zu folgen.
Eine Minderheit Giezendanner (svp, AG) verlangte Nichteintreten und eine Minderheit
Bühler wollte bezüglich der Höhe des Verpflichtungskredits dem Bundesrat folgen. Die
Finanzkommission äusserte sich ebenfalls zu diesem Geschäft: Eine
Kommissionsmehrheit empfahl, bezüglich des Verpflichtungskredits dem Bundesrat zu
folgen, eine Minderheit Hadorn (sp, SO) wollte hingegen dem Ständerat folgen. Mit 133
zu 44 Stimmen bei 7 Enthaltungen trat der Nationalrat auf die Vorlage ein. Die
Gesetzesänderung wurde mit 141 zu 40 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen,
wobei sämtliche Gegenstimmen und Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten, die
in dieser Sache ungewöhnlich gespalten auftrat. Der vom Ständerat aufgenommenen
Erhöhung des Verpflichtungskredits stimmte der Nationalrat mit 98 zu 92 Stimmen bei
einer Enthaltung zu, ebenso bestätigte die grosse Kammer die Streichung des Artikels
zur gestaffelten Auszahlung der Gelder mit 116 zu 76 Stimmen (keine Enthaltungen). In
der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen bei 5
Enthaltungen der ständerätlichen Fassung zu. Am 16. Juni 2017 nahm der Nationalrat die
Vorlage in der Schlussabstimmung mit 149 zu 45 Stimmen bei 2 Enthaltungen an, wobei
erneut alle Gegenstimmen und Enthaltungen aus den Reihen der SVP stammten. Der
Ständerat stimmte in der Schlussabstimmung am selben Tag mit 43 zu 1 Stimme (keine
Enthaltungen) zu. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Strassenverkehr

Eine im Dezember 2015 von Ständerat Erich Ettlin (cvp, OW) eingereichte Motion
richtete sich gegen eine übermässige administrative Belastung bei
Geschäftsfahrzeuginhabern. Im Rahmen der FABI war 2014 der steuerliche
Fahrkostenabzug auf CHF 3000 plafoniert worden. Um den Fahrkostenabzug war in der
FABI-Debatte heftig gekämpft worden, doch mit der Annahme der FABI-Vorlage durch
das Stimmvolk im Februar 2014 galt ein maximaler Fahrkostenabzug von CHF 3000. Im
Sinne einer Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen plante die Eidgenössische
Steuerverwaltung eine Praxisänderung, die den maximalen Fahrkostenabzug auch für
Inhaber von Geschäftsfahrzeugen berücksichtigt. Weil zwischen Arbeitsweg und
Aussendienst unterschieden wird, steigt gemäss Ettlin der administrative Aufwand für
Arbeitgeber und -nehmer übermässig an. Weil die Fahrkosten, die CHF 3000
übersteigen, den Arbeitnehmern mit Geschäftsfahrzeug neu als Einkommen
angerechnet werden, droht diesen zudem eine höhere Steuerrechnung. Motion Ettlin
fordert den Bundesrat auf, die Steuerverwaltung anzuweisen, diese Praxis nicht
umzusetzen. Am 3. März 2016 nahm sich der Ständerat der Motion an. Ein
Ordnungsantrag von Claude Hêche (sp, JU) wollte die Motion an die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben zurückweisen. Der Ordnungsantrag Hêche wurde bei 21 zu 21
Stimmen mit dem Stichentscheid des Präsidenten Comte (fdp, NE) angenommen.  
Am 27. September 2016 kam die kleine Kammer auf das Geschäft zurück. Die
Kommission empfahl dem Rat mit 6 zu 5 Stimmen die Ablehnung der Motion mit der

MOTION
DATUM: 27.09.2016
NIKLAUS BIERI

01.01.65 - 01.01.21 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Begründung, die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sei mit der neuen Praxis
gewährleistet und der Aufwand zu bewältigen. Bundesrat Maurer stiess ins selbe Horn
und betonte, es sei ausgiebig nach der einfachsten Lösung gesucht worden und die
Annahme der Motion führe kaum zu einer weniger aufwändigen Praxis. Trotzdem folgte
der Rat der Minderheit Wicki (fdp, NW) und nahm die Motion bei 3 Enthaltungen mit 19
zu 18 Stimmen an. 20

Weil Fahrzeuge mit Anhängern oder Wohnwagen auf Schweizer Autobahnen höchstens
mit 80 km/h fahren dürfen, würden sie selbst von Lastwagen überholt, was zu
gefährlichen Situationen führen würde, so Nationalrat Burkart (fdp, AG), der mit einer
Motion vom März 2017 die Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit für Motorwagen mit
Anhänger auf den Nationalstrassen forderte. Eine Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit
von 80 auf 100 Stundenkilometer für Motorwagen mit Anhänger sei auf den gut
ausgebauten Schweizer Autobahnen unter Einhaltung spezifischer fahrzeugtechnischer
Anforderungen problemlos möglich. Diese Ansicht teilte auch der Bundesrat, der
empfahl, die Motion anzunehmen. Der Nationalrat kam diesem Antrag in der
Sommersession 2017 diskussionslos nach. 21

MOTION
DATUM: 13.03.2017
NIKLAUS BIERI

Der Ständerat nahm im Dezember 2017 eine Motion Burkart (fdp, AG) zur Erhöhung der
Höchstgeschwindigkeit für Motorwagen mit Anhänger diskussionslos an und folgte
damit dem Nationalrat, der das Anliegen im Sommer 2017 ebenfalls diskussionslos
gutgeheissen hatte. 22

MOTION
DATUM: 11.12.2017
NIKLAUS BIERI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Burkart (fdp, AG) den Anstoss geben, das
Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen und Autostrassen zu erlauben. Der Motionär
schlug vor, nur das Vorbeifahren zu erlauben und das Überholen auf der rechten Spur
weiterhin zu verbieten. Es gelte, eine verständliche Unterscheidung zwischen
Vorbeifahren und Überholen zu schaffen; damit würde die bereits bestehende
Unsicherheit vieler Verkehrsteilnehmenden bezüglich des Rechtsvorbeifahrens
beseitigt. Mit dem erlaubten Vorbeifahren auf der rechten Spur könnte die
Verkehrskapazität der Nationalstrassen um 5 bis 10 Prozent erhöht werden, zitierte
Nationalrat Burkart eine Studie der EPFL Lausanne. Im Nationalrat gab es zwar Stimmen,
welche vor einer Rechtsunsicherheit warnten und die Verkehrssicherheit gefährdet
sahen, das Plenum nahm die Motion aber im Februar 2018 mit 145 zu 37 Stimmen (9
Enthaltungen) an, wobei die Gegenstimmen nur aus den Fraktionen der SP und der
Grünen stammten. 23

MOTION
DATUM: 27.02.2018
NIKLAUS BIERI

Im April 2018 äusserte sich die KVF-SR zur Motion Burkart (fdp, AG)
„Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen erlauben“. Die Kommission empfahl ihrem Rat
mit 7 zu 4 Stimmen (2 Enthaltungen), die Motion abzulehnen. Rechtsvorbeifahren sei
gemäss geltendem Recht auf Einspurstrecken, Beschleunigungsstreifen und beim
Kolonnenfahren bereits legal, darüber hinaus sei jedoch zu befürchten, dass der
Verkehrsfluss nicht verbessert und die Unfallgefahr vergrössert werde. Eine
Kommissionsminderheit Wicki (fdp, NW) empfahl die Motion zur Annahme. 24

MOTION
DATUM: 09.04.2018
NIKLAUS BIERI

Nachdem sich die Kommissionsmehrheit der KVF-SR gegen die Motion Burkart (fdp, AG)
«Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen erlauben» ausgesprochen hatte, setzte sich eine
Minderheit Wicki (fdp, NW) für die Motion ein. Ständerat Wicki beschwor im Rat die
volkswirtschaftliche Notwendigkeit, jedes Mittel zu ergreifen, welches möglicherweise
die Anzahl Staustunden reduzieren könnte. Zudem behebe das Erlauben des
Rechtsvorbeifahrens gerade eine Rechtsunsicherheit, statt, wie von der
Kommissionsmehrheit befürchtet, eine solche zu schaffen. Nach mehreren engagierten
Voten nahm der Ständerat die Motion schliesslich mit 30 zu 8 Stimmen (1 Enthaltung)
an. 25

MOTION
DATUM: 13.06.2018
NIKLAUS BIERI
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Ein Postulat der Grünliberalen Fraktion verlangte vom Bundesrat, die Auswirkungen von
Fahrassistenzsystemen auf die Verkehrssicherheit zu prüfen. Der Bund solle
wissenschaftlich erheben, welche Fahrassistenzsysteme in welcher Art zu mehr
Verkehrssicherheit führen könnten und welche Ressourcen und gesetzlichen
Anpassungen allenfalls notwendig seien, um die Verkehrssicherheit dank
Fahrassistenzsystemen optimal zu erhöhen. Im Plenum wurde keine Kritik vorgebracht,
Nationalrat Burkart (fdp, AG), der das Postulat bekämpft hatte, war nicht im Saal.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich bereit, ein entsprechendes Forschungsprojekt
aufzunehmen, und bat den Rat um Annahme des Postulats. Die geschlossene Ablehnung
durch die Fraktionen von SVP und FDP sowie einer grossen Mehrheit der CVP-Fraktion
führte jedoch zur Ablehnung des Postulats mit 119 zu 69 Stimmen (keine
Enthaltungen). 26

POSTULAT
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

Eine Gesamtsicht zum Langsamverkehr wünschte sich Nationalrat Burkart (fdp, AG),
der ein entsprechendes Postulat im Dezember 2018 einreichte. Er begründete sein
Anliegen mit der stetigen Zunahme von Velos, E-Bikes, Trottinetten und
fahrzeugähnlicher Geräte (fäG), die gerade auch durch immer mehr Sharing-Angebote
in den Städten weitere Verbreitung fänden. Der Postulant wünschte sich einen Bericht,
der Auskunft darüber gibt, wer mit welchem Gerät unter welchen Bedingungen auf
welchen Verkehrsflächen verkehren darf. Der Bundesrat beantragte die Annahme des
Postulats und der Nationalrat folgte diesem Antrag im März 2019 diskussionslos. 27

POSTULAT
DATUM: 22.03.2019
NIKLAUS BIERI

Knapp zwei Wochen nachdem der Ständerat drei vom Nationalrat aufgenommene
Projekte (Bodensee-Thurtal-Strasse, den Muggenbergtunnel und die Lückenschliessung
Zürcher-Oberland-Autobahn) wieder aus dem Ausbauschritt 2019 des Projekts
«Nationalstrassen 2020-2023» gestrichen hatte, kam die Vorlage erneut in den
Nationalrat. Die KVF-NR beantragte ihrem Rat, dem Ständerat zu folgen, damit die
Differenzen beigelegt würden und die Schlussabstimmungen noch in der
Sommersession durchgeführt werden könnten. 
Kommissionsberichterstatter Burkart (fdp, AG) und Bundesrätin Sommaruga betonten
im Rat, eine Zustimmung zum Ständerat sei kein Nein zu den drei gestrichenen
Projekten an sich, diese würden einfach regulär geprüft und den Räten gegebenenfalls
im nächsten Ausbauschritt unterbreitet. Der Rat folgte dem Kommissionsantrag und
stimmte stillschweigend zu. 
In den Schlussabstimmungen vom 21. Juni 2019 nahm der Nationalrat die Vorlage mit
149 zu 45 Stimmen (1 Enthaltung) an, der Ständerat stimmte ihr einstimmig (43 Stimmen,
1 Enthaltung) zu. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2019
NIKLAUS BIERI

Eine im Juni 2019 eingereichte Motion von Ständerat Martin Schmid (fdp, GR) verlangte
die Anpassung der gesetzlichen Grundlage für das E-Bike dahingehend, dass auch
Jugendliche ab 12 Jahren ohne Ausweis E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25
Stundenkilometer fahren dürfen. Die geltende Regelung erlaubt dies ab 14 Jahren mit
Mofa-Ausweis respektive ab 16 Jahren ohne Ausweis. Weil etwa in Deutschland und
Österreich kein Ausweis nötig sei, sieht der Motionär die Schweiz im Nachteil: So
könnten beispielsweise Touristen in der Schweiz keine E-Bike-Angebote nutzen, wenn
sie Kinder unter 16 Jahren ohne Mofaausweis dabei hätten. 
Der Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme auf die Unfallstatistik und beantragte
die Ablehnung der Motion. Sie wurde im September 2019 im Ständerat traktandiert.
Stattdessen fand aber ein Ordnungsantrag Wicki (fdp, NW) für die Zuweisung der
Motion an die zuständige Kommission Gehör: Mit der Vorprüfung könne die Kommission
die Sicherheitsbedenken des Bundesrates prüfen, allenfalls weitere Studien
konsultieren und diese «für den Tourismus sehr wichtige Motion» (Wicki) gut
aufgleisen. Der Motionär erklärte sein Einverständnis mit der Zuweisung an die
Kommission und der Rat stimmte dem Ordnungsantrag oppositionslos zu. 29

MOTION
DATUM: 10.09.2019
NIKLAUS BIERI
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Die Motion Graf-Litscher (sp, TG) für ein Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer
und Berufsfahrerinnen beziehungsweise für eine Anpassung des
Strassenverkehrsgesetzes und der Verkehrszulassungsverordnung und für die
Möglichkeit, Sanktionen gegen Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer stärker zu
differenzieren, kam im Dezember vor den Zweitrat. Sie wurde vom Ständerat
gemeinsam mit der inhaltlich sehr ähnlichen Motion Giezendanner (svp, AG; Mo.
17.3590) behandelt. Die KVF-SR hatte ihrem Rat die Annahme der Motion Graf-Litscher
und die Ablehnung der Motion Giezendanner empfohlen. Die Kommissionsmehrheit
lehnte die Motion Giezendanner ab, weil sie keinen Unterschied mache bezüglich der
Schwere einer Verkehrsregelverletzung, für welche ein differenzierter
Führerausweisentzug zu erwägen sei. Dies gehe eindeutig zu weit, erklärte die
Kommission, man wolle «ausdrücklich nicht an den Grundpfeilern von Via sicura»
rütteln. Eine Kommissionsminderheit Wicki (fdp, NW) beantragte hingegen auch die
Annahme der Motion Giezendanner. 
Bundesrätin Sommaruga schloss sich der Einschätzung der Kommission an und bat den
Rat, sofern er bei Führerausweisentzügen stärker differenzieren wolle, die Motion Graf-
Litscher anzunehmen und die Motion Giezendanner abzulehnen. Die Ratsmitglieder
folgten dieser Empfehlung knapp: Die Motion Graf-Litscher wurde ohne Gegenstimmen
angenommen und die Motion Giezendanner wurde mit 22 gegen 20 Stimmen (keine
Enthaltungen) abgelehnt. 30

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2020 die Motion «Wahre Kosten von
Lärmschutzmassnahmen» von Nationalrat Franz Grüter (svp, LU), nachdem diese in der
Herbstsession 2020 der KVF-SR zur Vorberatung zugewiesen worden war.
Kommissionssprecher Wicki (fdp, NW) legte im Plenum dar, warum die KVF-SR die
Motion einstimmig zur Ablehnung empfahl. Grüters Forderung, Kostenberechnungen
für Lärmschutzmassnahmen möglichst auf effektiven Marktpreisen zu basieren, sei in
der Praxis quasi nicht umzusetzen, da man sich zu diesem Zeitpunkt in der
Vorprojektphase befinde, in welcher noch zu viele unbekannte Faktoren Einfluss
nehmen können. Vor allem würde die Umsetzung dieser Forderung aber bedeuten, dass
der Verfassungsgrundsatz der Gleichbehandlung missachtet würde, wenn ein teureres
Objekt (beispielsweise Gebäude) als schützenswerter als ein günstigeres Objekt
eingestuft würde, obwohl die Bewohner und Bewohnerinnen genau gleich von Lärm
betroffen wären. Nachdem sich auch Bundesrätin Sommaruga noch einmal gegen die
Motion ausgesprochen und betont hatte, dass auch die BPUK die Anliegen der Motion
kritisch sehe, lehnte die kleine Kammer die Motion stillschweigend ab. 31

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eisenbahn

Zu Beginn der Herbstsession 2018 nahm sich der Nationalrat erneut der Organisation
der Bahninfrastruktur an. Es galt, die letzten verbliebenen Differenzen zum Ständerat
zu diskutieren. Die KVF-NR hatte ihrem Rat in zwei Punkten (bei einer redaktionellen
Korrektur im Behindertengleichstellungsgesetz und bei der Regelung der Entschädigung
für Verspätungen) die Zustimmung zum Ständerat empfohlen, bei fünf Detailfragen im
Eisenbahngesetz beantragte sie jedoch festhalten oder schlug neue Formulierungen
vor. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) wollte bezüglich der Fernbus-Angebote eine
liberalere Lösung, als Ständerat und KVF-NR vorgesehen hatten. Insbesondere aus der
SVP erhielt die Minderheit Unterstützung, aber auch Bundesrätin Leuthard warb für
«ein wenig Konkurrenz», was dem öffentlichen Verkehr sicher gut tue, und bat um
Annahme des Minderheitenantrags. Mit 100 zu 89 Stimmen (keine Enthaltungen) nahm
die Volkskammer jedoch den Mehrheitsantrag an, dessen Formulierung Nationalrat
Burkart (fdp, AG) für die Kommission als «Kompromiss zwischen der liberalen Lösung
des Nationalrates und der einschränkenden Lösung des Ständerates» bezeichnete.
Auch bei den übrigen Punkten folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, so dass die
Vorlage erneut an den Ständerat ging. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2018
NIKLAUS BIERI

Mit seiner Botschaft zum Strategischen Entwicklungsprogramm
Eisenbahninfrastruktur (Ausbauschritt 2035) unterbreitete der Bundesrat Ende
Oktober 2018 dem Parlament den Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2035 der
Bahninfrastruktur sowie den Bundesbeschluss zum dazugehörenden
Verpflichtungskredit. Mit der Botschaft beantragte der Bundesrat auch die
Abschreibung der folgenden Geschäfte: Brachliegendes Potenzial auf Bahnstrecken
nutzen, Angebotsverbesserungen auf der Hochrheinstrecke, Elektrifizierung und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2019
NIKLAUS BIERI
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Angebotsverbesserungen der Hochrheinstrecke, Bahnausbau. Mehr Klarheit bei der
Projektpriorisierung und Vorfinanzierung im Rahmen von Fabi/Ausbauschritt 2030/35.

Mit dem Ausbauschritt 2035 (AS 2035) des strategischen Entwicklungsprogramms
Eisenbahninfrastruktur (STEP) soll der schrittweise Ausbau des Schienennetzes mit
Investitionen von CHF 11.9 Mia. vorangetrieben werden. Für den Personenverkehr
beinhaltet der AS 2035 zusätzliche Viertel- und Halbstundentakte und dank einer
höheren Stabilität des Betriebs solle die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit im
Schienenverkehr verbessert werden. Auch für den Güterverkehr schaffe der AS 2035
mehr und schnellere Angebote. Die für den AS 2035 vorgesehenen Mittel stammen aus
dem Bahninfrastrukturfonds (BIF), womit die Finanzierung aus heutiger Sicht gesichert
sei. Ein weniger weit gehendes Ausbauprogramm mit einem Zeithorizont bis 2030 und
einem Investitionsvolumen von CHF 7 Mia. war in der Ende September 2017 eröffneten
Vernehmlassung abgelehnt worden, während dem zweiten Vorschlag – also der
vorliegenden Botschaft – mehrheitlich zugestimmt worden war. 
Im Februar 2019 beriet die KVF-SR über den AS 2035, beschloss Eintreten und nahm
weitere Projekte in den AS 2035 auf: So sollten die Projektierungen des
Durchgangsbahnhofes Luzern sowie der trinationalen S-Bahn Basel bereits mit dem AS
2035 erfolgen. Zudem nahm die Kommission einen Neubau der Strecke Neuenburg -
La-Chaux-de-Fonds anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Modernisierung der
bestehenden Strecke in den AS 2035 auf. Damit erhöhte die KVF-SR den
Investitionsbetrag um CHF 919 Mio. auf CHF 12.8 Mia. 
Am 7. März 2019 nahm der Ständerat als Erstrat die Behandlung des Geschäfts auf und
folgte trotz ausführlicher Debatte seiner Kommission. Ein Minderheitsantrag von
Ständerat Wicki (fdp, NW) zur Streichung des Doppelspurausbaus bei Rorschach – dem
letzten einspurigen Teilstück in der West-Ost-Verbindung – fand keine Mehrheit.
Ständerat Stöckli (sp, BE) setzte sich für die Aufnahme des Bahnhofs Thun-Nord ein,
zog seinen Antrag aber zurück. So beschloss die kleine Kammer schliesslich gemäss den
Anträgen der Kommission und nahm das Geschäft einstimmig und ohne Enthaltungen
an. 33

Im Bericht zum internationalen Personenverkehr (Bahn/Bus) hatte der Bundesrat im
Oktober 2017 angekündigt, eine Öffnung des internationalen
Schienenpersonenverkehrs zu prüfen. Die KVF-SR wollte mit ihrer Motion
«Kooperationsmodell anstelle der Öffnung des internationalen
Schienenpersonenverkehrs» sicherstellen, dass der Bundesrat diese Öffnung im
internationalen Personenverkehr nicht in eigener Kompetenz durchführen kann. Die
Kommissionsmotion – im Ständerat diskussionslos angenommen — war im Juni 2019 im
Nationalrat etwas umstrittener. Die KVF-NR hatte dem Rat zwar die Annahme beantragt,
eine Minderheit Burkart (fdp, AG) setzte sich aber für eine Ablehnung ein. 
Nationalrat Burkart begründete den Antrag um Ablehnung damit, dass es zwischen
Parlament und Regierung eine Kompetenzenordnung gebe und diese auch im Falle
einer Öffnung des Schienenpersonenverkehrs greifen werde. Eine Einbindung der
Schweiz in ein EU-Eisenbahnpaket würde gesetzliche Änderungen bedingen, die
selbstverständlich ins Parlament kommen würden. Bundesrätin Sommaruga teilte diese
Ansicht, fand aber auch, der Einbezug des Parlaments sei «hier sinnvoll und richtig»,
weshalb die Motion angenommen werden könne. Mit 140 zu 35 Stimmen (1 Enthaltung)
sprach sich der Rat für die Motion aus. 34

MOTION
DATUM: 04.06.2019
NIKLAUS BIERI

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Im Juni 2018 reichte Thierry Burkart (fdp, AG) ein Postulat betreffend die Schnittstellen
zwischen Nationalstrassen und dem nachgelagerten Strassennetz ein. Burkart forderte
den Bundesrat darin auf zu erläutern, wie er mit der zunehmenden
Verkehrsüberlastung zwischen den Nationalstrassen und dem nachgelagerten lokalen
Strassennetz umzugehen gedenke.
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Dieses wurde in der
Herbstsession 2018 vom Nationalrat stillschweigend gutgeheissen. 35

POSTULAT
DATUM: 28.09.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Eine Woche nach der Streichung der Umfahrung Oberburg aus der Vorlage durch den
Ständerat beriet der Nationalrat in der Sommersession 2019 diese Differenz bei den
Verpflichtungskrediten ab 2019 des Programms Agglomerationsverkehr. Die KVF-NR
beantragte ihrem Rat, an der Umfahrung festzuhalten, Nationalrätin Pieren (svp, BE)
betonte im Plenum die Dringlichkeit des Projekts und Nationalrat Grunder (bdp, BE) bat
um Unterstützung für dieses «gute, ausgereifte Projekt». Bundesrätin Sommaruga wies
darauf hin, dass die ganze Schweiz auf Oberburg warten müsse, wenn das Parlament
entscheide, das Projekt selber noch vertiefter zu prüfen. Genau dies – die vertiefte
Prüfung der Umfahrung Oberburg durch die KVF-SR – schlug Thierry Burkart (fdp, AG)
im Namen der Kommissionsmehrheit vor: Die KVF-NR beantragte ihrem Rat, am Projekt
Oberburg festzuhalten und damit die Differenz aufrechtzuerhalten, damit die KVF-SR
das Projekt nochmals prüfen könne. Der Nationalrat folgte seiner Kommission und hielt
an seiner Version mit  132 gegen 55 Stimmen (keine Enthaltungen) fest. Damit ging das
Geschäft wieder an den Ständerat. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2019
NIKLAUS BIERI

Dem Abschluss der Verhandlungen zu den Verpflichtungskrediten ab 2019 des
Programms Agglomerationsverkehr stand nur noch eine Differenz im Weg: Die
Umfahrung Oberburg bei Burgdorf im Emmental. Die KVF-SR hatte sich von der
Bundesverwaltung noch einmal über das Projekt informieren lassen und stimmte mit 6
zu 3 Stimmen für Festhalten, also für das Streichen der Umfahrung Oberburg aus den
vorliegenden Verpflichtungskrediten zum Agglomerationsverkehr. Am 10. September
2019 kam das Geschäft wieder in den Ständerat. Ein Einzelantrag Hösli (svp, GL) auf
Zustimmung zum Nationalrat wurde vom Antragsteller mit einem Besuch begründet, bei
welchem er sich das Projekt vor Ort habe erklären lassen und wo er zur Überzeugung
gekommen sei, dass es ein notwendiges und reifes Projekt sei. Höslis Votum wurde
sekundiert von den Ständeräten Wicki (fdp, NW) und Luginbühl (bdp, BE). Bundesrätin
Sommaruga zeigte sich über die Diskussion zur Umfahrung Oberburg genervt – «mir ist
es jetzt dann langsam auch egal» – und verwies erneut auf die Gleichbehandlung der
Regionen und Agglomerationen und darauf, dass es gegenüber diesen ungerecht und
inkorrekt sei, auf Antrag im Rat einfach ein Projekt vorzuziehen, das vom Amt als noch
nicht reif eingeschätzt worden war. Sie betonte zudem, dass in der Agglomeration
Burgdorf sowieso erst die Ortsdurchfahrt Burgdorf saniert werde und der Bau der
Umfahrung Oberburg nicht vor Ende 2022 begonnen werde – auch wenn der Ständerat
die Umfahrung jetzt aufnähme. 
So weit kam es dann doch nicht: Die kleine Kammer hielt mit 25 zu 15 Stimmen (1
Enthaltung) an ihrem bisherigen Entscheid fest. Die Differenz blieb damit bestehen und
das Geschäft ging zurück an den Nationalrat. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2019
NIKLAUS BIERI

Luftfahrt

In der Wintersession 2020 stimmte der Ständerat auf Empfehlung der Mehrheit seiner
Kommission der Motion «Ausnahme des Modellflugs von der EU-Drohnenregelung»
zu. Hans Wicki (fdp, NW) vertrat im Rat die Position der Mehrheit der KVF-SR. Er legte
dar, dass mit der Übernahme der EU-Drohnenregelung die administrativen
Anforderungen für die Modellfliegerei erhöht würden, ohne dass dabei ein konkreter
Sicherheitsgewinn resultieren würde. Zudem gehe mit der Übernahme die faktische
Einführung des Vereinszwangs einher, da Nichtmitglieder zahlreiche Nachteile zu
befürchten hätten. So müssten diese etwa einen zusätzlichen Online-Test absolvieren,
und die Flughöhe ihrer Modellflugzeuge würde auf 120 Meter beschränkt. Eva Herzog
(sp, BS) und Simonetta Sommaruga erläuterten für die Minderheit, respektive für den
Gesamtbundesrat, die von ihnen befürchteten Konsequenzen bei einer Annahme der
Motion. So nehme man mit Annahme der Motion in Kauf, dass die EU-Regulierung für
den Drohnen- und Modellflug, an der die Schweiz stark mitgearbeitet hatte, nicht
ratifiziert werden könne. Dadurch werde die Erhöhung der Sicherheit im Schweizer
Luftverkehr verzögert und die Schweizer Drohnen- und Robotikindustrie verliere den
Zugang zum EU-Binnenmarkt inklusive Forschungszusammenarbeit. Schliesslich
erläuterte Sommaruga, wie bereits im Nationalrat, dass die Schweiz von der
Weiterentwicklung des EU-Rechts im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge
ausgeschlossen wäre. In der Abstimmung schloss sich der Ständerat der Mehrheit
seiner Kommission an und stimmte der Motion knapp zu, mit 20 gegen 18 Stimmen bei 4
Enthaltungen. 38

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Handwerker und Unternehmer, die auf einem Grundstück Arbeit geliefert haben, haben
am betroffenen Grundstück Anspruch auf das sogenannte Bauhandwerker-Pfandrecht,
resp. können das Pfandrecht im Grundbuch eintragen lassen. Damit können sich die
Leistungserbringer im Falle einer Nichtbezahlung ihrer Arbeit absichern. Der
Eigentümer des Grundstücks kann dies abwenden, indem er gemäss Art. 839 Abs. 3 ZGB
für die Forderung «hinreichende Sicherheit leistet». Gemäss Thierry Burkart (fdp, AG)
gestalte sich diese Form der Ersatzsicherheit für die Eigentümer, Generalunternehmen
und Investoren hingegen seit einem kürzlich gefällten Bundesgerichtsentscheid als
schwierig, da auch die zeitlich unbeschränkte Sicherstellung der Verzugszinsen
garantiert werden müsse. Aufgrund der theoretisch unbeschränkten Laufzeit der
Verzugszinsen sei die Höhe der Ersatzsicherheit nicht vorgängig bestimmbar. Aus
diesem Grund verlangte der freisinnige Nationalrat mit einer Motion die
Konkretisierung der hinreichenden Sicherheit im Bauhandwerker-Pfandrecht.
Nachdem der Bundesrat das Anliegen zur Annahme empfohlen hatte, folgte der
Nationalrat diesem Antrag in der Frühjahrssession 2018 diskussionslos. 39

MOTION
DATUM: 16.03.2018
MARLÈNE GERBER

Auf Anraten seiner einstimmigen RK-SR nahm auch der Ständerat als Zweitrat die
Motion Burkart (fdp, AG) betreffend die Konkretisierung der hinreichenden Sicherheit
im Bauhandwerker-Pfandrecht in der Herbstsession 2018 diskussionslos an. Somit
wurde das Anliegen an den Bundesrat überwiesen, der sich in seiner Antwort auch
bereits positiv zur Motion geäussert hatte. 40

MOTION
DATUM: 19.09.2018
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Luftreinhaltung

Thierry Burkart (plr, AG) demande la reconduite des allègements fiscaux de durée
limitée pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants jusqu'à fin 2030. Il
rappelle que des investissements ont été faits sur la base des allègements fiscaux de
durée limitée accordés en vertu de la loi sur l'imposition des huiles minérales
(Limpmin). La suppression des allègements mettrait en péril la sécurité des
investissements dans la branche. De plus, le climat pourrait en pâtir en raison du
remplacement des carburants alternatifs par de l'essence et du diesel. Il faut, d'après
l'auteur, reconduire les allègements fiscaux jusqu'en 2030, année d'échéance de la
réduction des émissions qui sera prévue par la future loi sur le CO2. Ainsi, les exigences
liées à la production durable des carburants renouvelables seraient maintenues. Lors
de l'examen préalable, la CEATE-CN a décidé par 15 voix contre 9 et 1 abstention de
donner suite à l'intervention. Elle a constaté que la consommation de biocarburants a
fortement augmenté dans le pays grâce à l'obligation faite aux importateurs de
carburant de compenser une partie des émissions de CO2. La commission a exprimé sa
volonté d'approfondir la question, et ce, dans le contexte de l’extension de l’obligation
de compenser pour les importateurs de carburant, proposée par le Conseil fédéral
dans la révision totale de la loi sur le CO2. A l'unanimité, la CEATE-CE a donné
également suite à l'initiative. Il est, selon elle, nécessaire d'agir. La CEATE-CN est donc
chargée de l'élaboration d'un projet d'acte. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2018
DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik
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Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Le PLR Thierry Burkart, par le biais d'une initiative parlementaire, demande
l'assouplissement des conditions encadrant le télétravail. Il propose d'adapter la loi
sur le travail (LTr), afin que les personnes effectuant leur travail sous forme de
télétravail puissent réellement aménager leurs horaires. Premièrement, il propose
d'étendre la durée du travail de jour et du soir de 14 à 17 heures, afin de faciliter la
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Deuxièmement, il voudrait que les
dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche ne soient pas soumises à
autorisation lorsqu'elles concernent le travail dominical effectué à la maison dans le
cadre du télétravail. Finalement, il faudrait, selon lui, indiquer qu'une prestation
professionnelle de courte durée et fournie occasionnellement ne constitue pas une
interruption de la durée du repos. Par 19 voix contre 6, la CER-CN donne suite à son
initiative. Elle estime, au regard de l'évolution de l'environnement professionnel, qu'il
faut donner davantage de latitude aux travailleurs dans l'aménagement de leurs
horaires, pour tenir compte de l'actuelle mobilité croissante et faciliter la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale. La commission de l'autre chambre va dès lors
statuer sur l'initiative. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.01.2018
DIANE PORCELLANA

Arbeitnehmerschutz

Der Bundesrat habe zu prüfen, auf welche Weise touristische Transportunternehmen
wie Seilbahnen in arbeitsrechtlicher Hinsicht entlastet werden könnten. Dieser
Meinung war der Ständerat in der Herbstsession 2016 und überwies diskussionslos eine
Postulat seiner Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-SR). Das
Arbeitszeitgesetz (AZG) sei, so Ständerat Wicki (fdp, NW) für die Kommission, für
touristische Betriebe nur partiell geeignet. Er schlug dem Bundesrat vor, das AZG
entweder für touristische Betriebe flexibel anzuwenden oder touristische
Unternehmen aus dessen Geltungsbereich zu entheben. 43

POSTULAT
DATUM: 26.09.2016
DAVID ZUMBACH

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Da die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen und die Zahl ihrer Bezüger stark
zugenommen haben (um 40 respektive 20 Prozent zwischen 2007 und 2013), die
Kantone hier aber nur wenig Regelungsspielraum haben, sollten die entsprechenden
Fehlanreize im System gemäss einer Standesinitiative des Kantons Nidwalden mittels
einer Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV auf
Bundesebene behoben werden. Dafür sah der Kanton Nidwalden fünf Möglichkeiten
vor, nämlich eine Anrechnung von BVG-Vorsorgekapital, das nicht zur Altersvorsorge
verwendet worden war; eine Verschärfung der Regeln für die Anrechnung eines
Vermögensverzichts durch Schenkung oder Erbvorbezug; eine Beschränkung der
Ergänzungsleistungen auf das früher erlangte Erwerbseinkommen oder auf ein
Referenzeinkommen; eine Ausblendung von objektiven und subjektiven Faktoren bei
Restarbeitsfähigkeit; die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens für Teilinvalide
und Ehepartner; sowie die Entkoppelung der individuellen Prämienverbilligung von den
Ergänzungsleistungen. 

In ihrer Sitzung vom März 2017 beantragte die SGK-SR nach Anhörung einer Vertretung
des Kantons Nidwalden, der Standesinitiative keine Folge zu geben und ihre
Forderungen stattdessen im Rahmen der Reform der Ergänzungsleistungen zu
behandeln, welche die meisten Forderungen der Reform beinhalte. Entsprechend
verzichtete auch der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) bei der Behandlung in
der kleinen Kammer darauf, einen Antrag auf Folge geben zu stellen, worauf der
Ständerat die Standesinitiative stillschweigend ablehnte. 44

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

En mai 2015, le groupe UDC a déposé une initiative parlementaire appelée Pas de
prestation de l’État pour les personnes résidant illégalement en Suisse. Elle vise la
modification de l'article 12 de la Constitution, qui garantit le droit fondamental à
obtenir de l'aide dans des situations de détresse. A travers sa porte-parole Céline
Amaudruz, l'Union démocratique du centre entend faire dépendre ce droit à l'aide
d'urgence du titre de séjour. Ainsi, toute personne dont le permis de séjour est échu,
qui s'oppose à un renvoi ou ne coopère pas à son expulsion s'en verrait privée. Les
prestations d'urgence sont réglementées par la loi sur l'asile (LAsi), sont de la
compétence des cantons et sont réduites par rapport à l'aide sociale attribuée aux
autochtones et aux réfugiés reconnus. La Commission des institutions politiques du
Conseil national (CIP-CN) s'est opposée par 14 voix contre 6 et une abstention à
l'initiative. L'argument principal étant que la suppression de l'aide d'urgence n'aurait
pas d'effet incitatif pour les personnes de quitter le pays, mais risquerait plutôt de les
pousser à la criminalité ou à la clandestinité. Lors du débat en chambre basse, les
opposants à l'initiative ont souligné le caractère fondamental des premiers articles de
la Constitution, arguant que la suppression de l'aide d'urgence était une attaque à la
dignité humaine. Ces arguments ont convaincu 121 députés contre 64 et 4 se sont
abstenus. Tout le groupe UDC a voté en faveur de l'initiative, ainsi que le député
Burkart, issu des rangs libéraux-radicaux. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2016
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

In der Sommersession 2019 startete der Ständerat einen erneuten Versuch, die
Revision des Urheberrechts zu beraten. Da Eintreten bereits in der Frühjahrssession
beschlossen worden war, ging es im zweiten Anlauf – nach einführenden Erläuterungen
seitens des Kommissionssprechers Ruedi Noser (fdp, ZH), der explizit betonte, dass der
Rückweisungsantrag zu einer deutlichen qualitativen Verbesserung der Vorlage
beigetragen habe – direkt in die Detailberatung. 

Auch in dieser Beratungsrunde stand ein Einzelantrag zur Diskussion, der bereits in der
ersten Abstimmungsdebatte zur Verhandlung kam: Ständerat Engler (cvp, GR)
beantragte, in Art. 13 Abs. 2 eine weitere Ausnahme einzuführen, die für die Ausleihe
von Werkexemplaren ohne Erhebungsgebühr durch gemeinnützige Institutionen die
Aufhebung der Vergütungspflicht vorsah. Engler argumentierte, dass öffentliche
Bibliotheken – nebst Schulen – bedeutende Bildungs- und Dialogorte seien und einer
entsprechenden Ausstattung zur Förderung ihrer Vermittlungsbestrebungen bedürften.
Gerade der Aspekt der Förderung habe insbesondere die Gemeinden und Städte, die
EDK sowie die Bibliotheken selbst bereits im Vorfeld dazu veranlasst, eine solche
Gebühr abzulehnen, da man sich in erster Linie Sorgen um mögliche Einbussen im
flächendeckenden Bibliotheksnetz der Schweiz mache – und nicht etwa, weil es an
Wertschätzung gegenüber der Urheberschaft fehle. Die Klärung dieses
Ausnahmetatbestandes sei insofern vonnöten, da diese bis anhin weder in den
vorberatenden Kommissionen noch durch die AGUR12 selbst stattgefunden habe,
sondern erst durch einen umstrittenen Entscheid seitens der ESchK auf den Plan
gerufen worden war. Die Schiedskommission habe nun mit ihrem Entscheid eine
gesetzliche Lücke gefüllt und zugleich eine mögliche Interpretation des Begriffes
«Entgelten» angegeben, die eine Ausdehnung der Abgabepflichten von Bibliotheken
bedeuten würde. Unter dem Strich komme dieser Entscheid der Einführung einer
Verleihgebühr durch die Hintertür gleich und bringe den Gemeinden, Städten und
Kantonen lediglich finanzielle Mehrabgaben und damit verbunden die Gefahr der
Schliessung von Bibliotheken. 
Ruedi Noser hingegen erwiderte, dass der Einzelantrag gänzlich dem AGUR-
Kompromiss widerspreche: In diesem habe man die Forderung der Autorinnen und
Autoren nach der Einführung einer Verleihgebühr anstelle der Vermietgebühr
abgelehnt. Da Vermietungen in erster Linie von Bibliotheken vorgenommen werden und
diese kaum kommerziell gesteuert sind, würde die Vermietpraxis abgeschafft werden,
da die Vergütungen sich erübrigten. Wolle man sich nun diesem Kompromiss entziehen,
wäre es wohl am ehrlichsten, den gesamten Art. 13 zu streichen, anstatt ihn noch weiter
zu verkomplizieren und somit faktisch die Vermietgebühr abzuschaffen – was aber auch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.2019
MELIKE GÖKCE
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nicht gewollt sein könne. Daher schlug die Kommission ihrem Rat ein alternatives
Vorgehen vor: In Art. 60 soll neu ein Abs. 4 eingeführt werden, der definiert, dass
Bibliotheken zukünftig gleich behandelt werden wie Schulen und entsprechend von
einem reduzierten Tarif profitieren sollen. Paul Rechsteiner (sp, SG) unterstrich Nosers
Argument zudem, indem er betonte, dass Englers Antrag einem fundamentalen Eingriff
in die Urheberrechte der Autorenschaft gleichkomme und lediglich eine Reaktion auf
einen Entscheid sei, dem zum einen keine konkrete Begründung beiliege und der zum
anderen noch gar keinen Rechtsmitteleinsatz erlaube, da er nicht rechtskräftig sei. In
der Abstimmung zeigte sich, dass das Kommissionsargument wohl eher zu überzeugen
vermochte, da diesem mit 27 zu 14 Stimmen (1 Enthaltung) der Vorrang vor dem
Einzelantrag gegeben wurde.

Zwei weitere wichtige Punkte, die vom Ständerat zwar stillschweigend gemäss
Kommissionsvorschlag angenommen, jedoch aufgrund der dadurch entstehenden
Differenzen zum Nationalrat seitens der Kommission umfassender erläutert wurden,
betrafen die Filmmusik und die Hotelabgaben. Bezüglich der Filmmusik betonte erneut
Ruedi Noser, dass die Kommission bewusst an dem von ihr mit der Frühjahresfahne
eingeführten Musikzusatz in Art. 13a Abs. 5 und Art. 35a Abs. 2 festhalte, da der
Bundesratsentwurf einer gänzlich anderen Logik folge, als die Umstände es verlangten.
Am Beispiel von «Bohemian Rhapsody» und «The Accountant» – zwei Filme, die er
selbst erst kürzlich geschaut habe – zeigte er auf, dass die bundesrätliche Logik, dass
Musik im Film zum Film gehört und daher kein eigenständiges Werk darstellt, lediglich
auf das zweite Filmbeispiel zutreffe. In diesem Fall sei die Musik explizit zur
Untermalung der visuellen Darstellung komponiert worden, wohingegen sich der
erstgenannte Film, eine Biografie mit der Rockgruppe «Queen» im Fokus, sich
bestehender Musik bediente, welche lange vor dem Film selbst entstanden und auch
entsprechend ein eigenständiges, urheberrechtlich geschütztes Werk sei. Folge man
nun aber dem Bundesrat, würden beide Fallbeispiele gleich behandelt werden. Hans
Wicki (fdp, NW) verwies ergänzend zu diesen Ausführungen auf die unterschiedlichen
Strukturen und Regelungen der Film- und Musikbranche hin und betonte, dass sich die
Musikerinnen und Musiker im Bereich der Filmmusik zwar mittlerweile auf eine gute
vertragliche Grundlage stützen könnten, diese aber mit der angedachten
Kollektivverwertung stark gefährdet wäre und eine Schlechterstellung zu Gunsten der
ohnehin bereits besser gestellten Produzentinnen und Produzenten begünstigen
würde. Wie bereits ihre Amtsvorgängerin Simonetta Sommaruga, verteidigte die EJPD-
Vorsteherin Karin Keller-Sutter die Bundesratsposition mit der zu schluckenden
bitteren Pille: Damit sich eine gesamthafte Verbesserung einstellen könne, müsse man
eben punktuelle Benachteiligungen in Kauf nehmen. 
Die vom Nationalrat eingebrachte Abschaffung der Hotelabgabe wurde von
Kommissionssprecher Noser zum einen aus finanziellen, zum anderen aus
institutionellen Gründen zur Ablehnung empfohlen. Wie Swisscopyright aufgezeigt
habe, würden durch diesen Zusatz Mindereinnahmen in der Höhe von CHF 800'000 bis
CHF 1 Mio. entstehen. Des Weiteren stelle diese Abschaffung nicht nur eine Verletzung
des AGUR-Kompromisses dar, sondern wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht
WTO-kompatibel. Dies würde sicherlich die Frage aufwerfen, ob es denn gewichtige
Gründe im öffentlichen Interesse für eine solche Ausnahme gebe  – und die Schweizer
Argumentation hierzu wäre durchaus spannend zu hören –, da man eine solche in
Europa nicht kenne und Amerikas systemische Unterschiede diese Diskussion
erübrigten. Grundsätzlich müsse man sich im Rat nun die Frage stellen, ob man sich
wegen rund CHF 1 Mio. wirklich mit einem WTO-Verfahren auseinandersetzen wolle.
Wer aber dennoch auf diesen Zusatz beharren möchte, den wolle er doch gerne auf die
parlamentarische Initiative Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 16.493) verweisen, der bereits in
der Kommission Folge gegeben worden war und die sich genau diesem Zusatz
annehme.

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf schliesslich mit 36 Stimmen bei 3
Enthaltungen einstimmig angenommen, was sicherlich auch dadurch begünstigt wurde,
dass das Kernelement des Rückweisungsantrages, das Leistungsschutzrecht, aus dem
Kommissionsvorschlag gestrichen worden war. Auch wenn die EU sich zwischenzeitlich
für dieses ausgesprochen habe, sei die Umsetzung in den einzelnen Ländern noch sehr
ungewiss; daher wolle man die aktuelle Revision nicht unnötig verzögern und diese
Entwicklungen für andere Revisionen – die ohnehin in absehbarer Zeit stattfinden
würden – berücksichtigen. Der Bundesrat solle diese Entwicklung im Auge behalten und
das Schweizer Recht unter diesem Gesichtspunkt prüfen, was vom Ständerat auch mit
der Gutheissung eines entsprechenden  Kommissionspostulats bestätigt wurde. Ebenso
wurden die beiden Entwürfe zu den WIPO-Abkommen von der kleinen Kammer ohne
Beanstandung jeweils einstimmig angenommen. Somit wird die Vorlage mit drei
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verbleibenden Differenzen an den Nationalrat retourniert. 46

Medien

Medien

Jahresrückblick 2019: Medien

Medienfragen wurden 2019 verglichen mit den Jahren zuvor sowohl medial als auch im
Parlament eher selten diskutiert. Nach dem Peak im Jahr 2018 mit der No-Billag-
Initiative standen 2019 vor allem der Umzug des SRG-Radiostudios von Bern nach
Zürich und eines Grossteils des Fernsehens von Genf nach Lausanne sowie das neue
Gesetz über elektronische Medien im Mittelpunkt des Interesses. 

Nachdem sich der SRG-Verwaltungsrat im September 2019 für den Umzug eines Teils
des SRG-Radiostudios und seiner Mitarbeitenden von Bern nach Zürich entschieden
und die SRG überdies angekündigt hatte, dass Ähnliches womöglich auch der
Fernsehproduktion in Genf drohe, hatten vier Parteipräsidenten sowie ein
Vizepräsident (Pfister, cvp, ZG; Rytz, gp, BE; Landolt, bdp, GL; Rösti, svp, BE; Jans, sp,
BS) im Nationalrat und ein in dieser Frage sehr engagierter Beat Vonlanthen (cvp, FR) im
Ständerat gleichlautende parlamentarische Initiativen eingereicht, mit denen der SRG
ihre Produktionsstandorte ausdrücklich vorgeschrieben werden sollten. Nach den
ablehnenden Entscheiden der beiden Kommissionen zeigte sich bei der Behandlung
der entsprechende Initiative von Beat Vonlanthen im Ständerat schnell, dass sie auch
dort chancenlos sein würde. Um eine Niederlage zu verhindern, zog der Initiant seine
Initiative vor der Abstimmung zurück. Ganz anders sah die Situation eine Woche später
im Nationalrat aus: Mit 120 zu 54 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) gab der Nationalrat den
fünf nationalrätlichen Vorstössen Folge. Im Anschluss daran gab der SRG-
Verwaltungsrat bekannt, das Zügelprojekt durch eine gesamthafte Audiostrategie zu
ersetzen. Ein Teil des Umzugs würde dadurch verhindert, rund 80 Arbeitsplätze würden
aber dennoch nach Zürich verlegt. Medien und Politik zeigten sich unschlüssig darüber,
ob diese Nachricht als grosses Entgegenkommen der SRG oder als «halbherziges, dem
politischen Druck geschuldetes Bekenntnis», wie es Martin Landolt ausdrückte,
verstanden werden soll. Dennoch verzichtete der Ständerat im September
stillschweigend darauf, den Initiativen sowie einer Standesinitiative des Kantons Genf
(Kt.Iv. 19.306) mit einem ähnlichen Anliegen Folge zu geben. 

Neben der Umzugsfrage drohte der SRG 2019 weiteres Ungemach aus dem Parlament:
So standen einige Vorlagen im Raum, die die RTVG-Abgabe für Unternehmen und damit
einen Teil der Einnahmen der SRG streichen wollten. Im Mittelpunkt stand die
parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 18.405), welcher der Nationalrat im
September Folge gab. Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen bereits
privat die Empfangsgebühr zu entrichten hätten, stelle die Unternehmensabgabe eine
Doppelbelastung dar, hatte zuvor die KVF-NR in ihrer Empfehlung für Folge geben
erklärt. In der Wintersession stimmte der Ständerat jedoch auf Antrag seiner KVF-SR
dem Folgegeben des Nationalrats nicht zu. Die von den Stimmbürgern 2015 bestätigte
Regelung sei erst Anfang 2019 in Kraft getreten und solle nun zuerst einmal beurteilt
werden. Zudem würden die SRG und die privaten Radio- und Fernsehstationen bei
Umsetzung der Initiative deutlich weniger Geld erhalten als bisher. 
Bereits vor der anfänglichen Zustimmung zum Vorschlag von Gregor Rutz im Nationalrat
hatte sich der Ständerat jedoch einverstanden gezeigt, im Rahmen eines Postulats
Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) Alternativen zur Methode der heutigen umsatzabhängigen
Berechnung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen prüfen zu lassen. Zur
Verhinderung von Doppelzählungen des Umsatzes von Arbeitsgemeinschaften, Holdings
und dauerhaft miteinander verbundenen Unternehmen bei der Festlegung der Höhe
der Abgabe gaben die beiden Kommissionen zudem einer parlamentarische Initiative
Wicki (fdp, NW; Pa. Iv. 19.413) Folge. Anfang Dezember entschied überdies das
Bundesverwaltungsgericht, dass die lediglich sechs Tarifstufen für die Festlegung der
Unternehmensabgabe verfassungswidrig seien. Aufgrund der Rechtssicherheit sei die
aktuelle Regelung bis zum Erlass einer neuen aber weiterhin anzuwenden. 

Die Frage, wer zukünftig von der RTVG-Abgabe profitieren soll, wurde im Rahmen des
neuen Gesetzes über elektronische Medien diskutiert. Dieses war von Bundesrätin
Leuthard im Juni 2019 in die Vernehmlassung gegeben worden, wo es auf breite Kritik
stiess. Simonetta Sommaruga, die 2019 das UVEK und somit auch dieses Dossier von
Doris Leuthard übernahm, entschied schliesslich nach langen Diskussionen und

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Spekulationen über die Zukunft des Gesetzes, dieses nicht weiterzuverfolgen und
stattdessen einzelne Probleme mithilfe eines Massnahmenpakets punktuell anzugehen.
Neu sollen auch Onlineportale mit audio- und audiovisuellen, aber auch mit textlastigen
Beiträgen einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe erhalten, sofern sie kostenpflichtig
sind. Zudem soll die indirekte Presseförderung in Form einer finanziellen Unterstützung
der Postzustellung auf zusätzliche Titel ausgeweitet und erhöht werden – jedoch nur
auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie vorgängig von den Verlagen gefordert
worden war. 
Dass diese Aufstockung der indirekten Presseförderung die KVF-NR nicht vollständig zu
überzeugen vermochte, zeigte die Annahme der parlamentarischen Initiative Engler
(cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) für eine Unterstützung der Presse in der digitalen
Transformation, welche ihre Schwesterkommission bereits vor der Ankündigung des
Bundesrates angenommen hatte. Im Unterschied zur KVF-SR lehnte die nationalrätliche
Kommission gleichzeitig jedoch eine parlamentarische Initiative Savary (sp, VD; Pa.Iv.
18.480) ab, die diese Unterstützung nicht wie die Motion Engler aus allgemeinen Mitteln,
sondern durch einen Teil der Abgabe für Radio und Fernsehen und durch die
Überschüsse aus den Abgabenanteilen finanzieren wollte. Eher zufrieden mit dem
bundesrätlichen Entscheid zum neuen Gesetz über elektronische Medien zeigte sich
Michael Töngi (gp, LU; Pa.Iv. 19.417), der seine parlamentarische Initiative für ein
Fördermodell für die elektronischen Medien mit der Begründung zurückzog, dass das
vom Bundesrat vorgeschlagene Projekt «in die richtige Richtung» gehe. 

Fortschritte gab es in der Frage um die Rückzahlung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuerbeträge. In Reaktion auf einen Bundesgerichtsentscheid vom
November 2018 und eine überwiesene Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416)
schickte das UVEK im Frühjahr einen Vorentwurf in die Vernehmlassung, der eine
pauschale Rückvergütung an alle Haushalte in der Höhe von CHF 50 vorsah. Aufgrund
der grossmehrheitlich positiven Stellungnahmen präsentierte der Bundesrat im
November seine Botschaft zuhanden des Parlaments. 47

Der Ständerat, der sich in der Sommersession 2020 als Erstrat mit dem
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien befasste, hatte sich zuerst mit einem
Nichteintretensantrag Knecht (svp, AG) auseinanderzusetzen, der das Gesetz in erster
Linie wegen der vorgesehenen Schaffung eines Gesetzes zur Unterstützung der Online-
Medien aufgrund fehlender Verfassungsgrundlage sowie mit Verweis auf die prekäre
finanzielle Lage aufgrund der Corona-Pandemie ablehnte, da solche Massnahmen
finanzpolitisch aktuell nicht tragbar seien. Der Antrag konnte indes nur 5 Mitglieder der
kleinen Kammer auf sich vereinen, während 37 Ständerätinnen und Ständeräte dagegen
stimmten (1 Enthaltung). 

In der folgenden Detailberatung zum ersten Pfeiler, der indirekten Presseförderung,
brachte die Mehrheit der KVF-SR diverse Anträge ein, die allesamt auf einen Ausbau
dieser Förderung abzielten. So beantragte sie, die indirekte Presseförderung auf alle
abonnierten Zeitungen und Zeitschriften auszudehnen, die mindestens im
zweiwöchigen Rhythmus erscheinen, die Zustellermässigung für die Mitgliedschafts-
und Stiftungspresse ebenfalls zu erhöhen (+ CHF 10 Mio.) sowie ebenfalls eine
Ermässigung für die Frühzustellung durch registrierte Frühzustellorganisationen, von
der etwa auch Sonntagszeitungen profitieren würden, einzuführen (+ CHF 40 Mio.). Auf
der anderen Seite wollte die Kommission spezifizieren, dass Publikationen der Fach-
und Spezialpresse explizit von der Förderung auszunehmen seien. Alle Vorschläge der
Kommissionsmehrheit stiessen beim Ständerat auf Zustimmung und
Minderheitenanträge, die den Ausbau verhindern wollten, scheiterten. Zum Schluss
löste der Ständerat die Ausgabenbremse für die neu hinzugekommene Frühzustellung
mit 38 zu 3 Stimmen (4 Enthaltungen). 
Betreffend die vom Bundesrat im Rahmen der RTVG-Revision vorgeschlagenen
Massnahmen zur Förderung der elektronischen Medien hatte die Kommission nichts
einzuwenden; sie wollte jedoch zusätzlich die Abgabenanteile für die privaten Radio-
und Fernsehveranstalter auf 8 Prozent anheben und zwar dergestalt, dass den TV-
Veranstaltern 5 Prozent und den Radioveranstaltern 3 Prozent des Abgabentopfes zur
Verfügung gestellt würden. Die bisherige, seit der RTVG-Revision vom 26. September
2014 vorgesehene Spannbreite von 4 bis 6 Prozent (davor 4 Prozent) war per Januar
2019 im Nachgang der Annahme einer Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 15.3777) bereits auf
den maximal möglichen Wert von 6 Prozent angehoben worden. Darüber hinaus
entsprach der Kommissionsvorschlag einer parlamentarischen Initiative Wicki (dfp, NW;
Pa.Iv. 19.413) und weiteren Anliegen (Pa.Iv. 19.411; Pa.Iv. 19.412; Mo. 20.3140), gemäss
welchen es die Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften bei der Erhebung der
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Radio- und Fernsehabgabe zu beheben gelte. Dazu schlug die Kommission eine
Änderung eines Absatzes im Artikel zur Abgabepflicht der Unternehmen vor, wobei sie
einfache Gesellschaften gemäss Art. 530 OR nicht als Unternehmen definierte. Der
Ständerat stimmte diesen beiden Anträgen zur Änderung des RTVG ebenfalls zu. Auf der
anderen Seite unterlag die Kommissionsmehrheit mit 19 zu 20 Stimmen bei 1 Enthaltung
knapp einem Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) betreffend die im Rahmen des RTVG
angedachten Förderleistungen für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen,
Selbstregulierungsorganisationen, Nachrichtenagenturen oder Projekte zur Entwicklung
innovativer digitaler Infrastruktur. Hier hatte die Kommissionsmehrheit die Ansicht
vertreten, dass der Förderbeitrag gemessen an den gesamten Kosten der unterstützten
Tätigkeit maximal 50 Prozent betragen dürfe. Die erfolgreiche Kommissionsminderheit
wollte diesen Anteil gemäss Entwurf des Bundesrates bei 80 Prozent belassen. 
Als umstrittenster Pfeiler entpuppte sich die vorgesehene Schaffung eines neuen
Bundesgesetzes zur Förderung von Online-Medien. Der Ständerat stimmte zwar dem
Grundsatz zu, dass der Bundesrat Online-Medien über einen Zeitraum von 10 Jahren
jährlich mit CHF 30 Mio. unterstützen soll; faktisch scheiterte die Unterstützung danach
aber an der Abstimmung zur Ausgabenbremse. Mit 22 befürwortenden gegen 20
ablehnende Stimmen (0 Enthaltungen) wurde das hierfür notwendige qualifizierte Mehr
verpasst. Ebenfalls mit 19 zu 21 Stimmen nur knapp abgelehnt worden war zuvor ein
Minderheitsantrag Knecht (svp, AG), der die Unterstützung als Anschubfinanzierung
verstehen und deswegen die Höhe der Zahlungen mit jedem Jahr reduzieren wollte,
wobei der Gesamtbeitrag der Förderung von CHF 300 Mio. unverändert geblieben
wäre. 48

Mitte August 2020 äusserte sich auch die SPK-NR zum Massnahmenpaket zugunsten
der Medien. Einer der diversen, an die zuständige KVF-NR gerichteten Anträge
bezweckt die Aufteilung der Vorlage in zwei Teile, wobei ein erster Teil die bereits
bestehenden Massnahmen umfassen und ein zweiter Teil die Förderung der Online-
Medien angehen soll. In Bezug auf letzteren Punkt beauftragte die SPK-NR die KVF-NR,
sich mit der Frage auseinanderzusetzen, inwiefern die Förderung der Online-Medien
verfassungskonform sei. Mit den weiteren Anträgen schlug die stellungnehmende
Kommission in erster Linie in die gleiche Kerbe wie der erstberatende Ständerat. 
Mit einer knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen stützte die KVF-NR in der Folge die
Empfehlung der SPK-NR und beantragte ihrem Rat, die Vorlage aufzuteilen. Dabei
wählte sie aber eine andere Variante als die von der stellungnehmenden Kommission
vorgeschlagene: Ein erster Teil sollte die Presseförderung im Postgesetz behandeln –
ergänzt um ein Anliegen einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW: Pa.Iv. 19.413),
welche einfache Gesellschaften von der Pflicht zur Entrichtung der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen befreien will. Ein zweiter Teil soll alle
weiteren Änderungen am RTVG enthalten, namentlich Massnahmen zur Unterstützung
von Aus- und Weiterbildungsinstitutionen und Nachrichtenagenturen sowie IT-
Investitionen. Die Förderung der Online-Medien soll erst in einem dritten Teil und zu
einem späteren Zeitpunkt behandelt werden, da vorgängig weitere Abklärungen
getroffen werden müssten. Eine Minderheit stellte sich gegen dieses Vorgehen, da sie
es als verfehlt erachtete, eine Verzögerung von Fördermassnahmen für einen
Medienbereich herbeizuführen, dessen Nutzung stark zunehme. 49
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Radio und Fernsehen

In der Frühjahrssession 2017 behandelte der Ständerat als Erstrat die Initiative zur
Abschaffung der Billag-Gebühren. Diese fand in der kleinen Kammer kaum Anklang, was
Beat Vonlanthen (cvp, FR) mit den Worten beschrieb: „‚No Billag‘ ist ein absolutes No-
go.“ Mit einem weiteren Wortspiel fassten mehrere Ständeräte die Stossrichtung der
Debatte zusammen: „‚No Billag‘ heisst ‚No SRG‘“, betonten Konrad Graber (cvp, LU),
Joachim Eder (fdp, ZG) und Olivier Français (fdp, VD). Entsprechend stand die SRG im
Zentrum der folgenden Wortmeldungen. Neben Argumenten bezüglich des Nutzens der
SRG für die demokratische Meinungsbildung und den Zusammenhalt der Willensnation
Schweiz betonten die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter insbesondere die
Relevanz der SRG, aber auch der kleinen Lokalradios oder der regionalen
Fernsehsender, für die Randregionen und die sprachlichen Minderheiten. So könnten
die Aufgaben des Service public im Allgemeinen und der SRG im Speziellen in den
Zentren zwar durchaus durch den freien Markt übernommen werden, in den
Randregionen sei dies jedoch nicht möglich – wie zum Beispiel Hans Wicki (fdp, NW),
Josef Dittli (fdp, UR), aber auch Doris Leuthard betonten. Als wichtigen Aspekt
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erachteten die Ständerätinnen und Ständeräte auch die indirekte Förderung der
Presse, da durch eine werbefinanzierte SRG der Werbemarkt der Presse
zusammenbrechen würde. Gleichzeitig wurde aber auch darauf verwiesen, dass die
Marktmacht der SRG nicht unterschätzt werden dürfe und dass verschiedene
Leistungen ohne die starke Stellung der SRG auch von Privaten erbracht werden
könnten. Josef Dittli betonte, dass auch in Zukunft diskutiert werden müsse, welche
Leistungen die SRG erbringen solle und welche nicht. Stefan Engler (cvp, GR) ergänzte,
dass es sich ein öffentliches Medienhaus wie die SRG nicht leisten könne, „den Privaten
jeglichen Freiraum oder sogar die Luft zum Atmen zu nehmen.“ Dennoch liess keine der
Wortmeldungen Zweifel daran aufkommen, dass der Ständerat der Empfehlung des
Bundesrates folgen und die Initiative zur Ablehnung empfehlen würde – was er
anschliessend auch stillschweigend tat. 50

Nach einer längeren Debatte nahm in der Frühjahrssession 2017 auch der Nationalrat
Kenntnis vom Service-public-Bericht und dessen Zusatzbericht. Im Namen der Grünen
Fraktion lobte Adèle Thorens Goumaz (VD) die Leistungen der SRG für die lateinische
Schweiz und wies auf jüngste Entwicklungen auf dem französischsprachigen
Zeitungsmarkt in der Schweiz hin, welche die Notwendigkeit eines marktunabhängigen
Mediums zur Erhaltung der Medienvielfalt und Berücksichtigung von
Sprachminderheiten aufzeigten. Wie diverse Sprecherinnen und Sprecher aus anderen
Fraktionen zeigte sich auch die BDP-Fraktion besorgt ob der zunehmenden
Medienkonzentration auf dem Pressemarkt. Aus diesen Gründen bedürfe es auch eines
funktionierenden Service public im Online-Bereich, dessen Berichterstattung sich nicht
nur an der Anzahl Klicks und Höhe der Werbeeinnahmen orientiere, so die
Ausführungen von Bernhard Guhl (bdp, AG). Als Vertreter der FDP-Fraktion äusserten
Frédéric Borloz (VD) und Thierry Burkart (AG) hingegen Bedenken zu einem ausgebauten
Internetauftritt der SRG, da dies die privaten Medien stark konkurrenzieren könnte.
Eine verstärkte Digitalisierung der SRG verlangte hingegen die SP und erhofft sich
damit, die jüngere Generation in Zukunft besser anzusprechen, so Edith Graf-Litscher
(TG). Martin Candinas (GR) lobte als Sprecher der CVP-Fraktion die Qualität des Service
public in allen vier Landesteilen, betonte jedoch, dass diese auch weiterhin ohne
Aufstockung der finanziellen Mittel und in erster Linie durch Wahrung des
Informationsauftrags gewährleistet werden solle; der Einkauf von Fernsehserien und
Filmen soll kritisch überprüft werden. Kritischer äusserten sich Vertreter der SVP-
Fraktion, stellten dabei jedoch nicht die Existenzgrundlage der SRG in Frage, wie den
Voten von Natalie Rickli (ZH) und Gregor Rutz (ZH) zu entnehmen ist. Ihre Kritik richtete
sich in erster Linie gegen diejenigen Tätigkeiten der SRG, die stärker in Konkurrenz zu
privaten Angeboten stehen, so etwa Angebote im Unterhaltungs- und Sportsektor.
Verstärkte Subsidiarität forderte etwa auch Jürg Grossen (BE) im Namen der GLP-
Fraktion.
Im Rahmen dieser parlamentarischen Beratung äusserte sich die grosse Kammer auch
zu drei Geschäften, die in nahem Bezug zu Inhalten des Berichts, resp. zur Service-
public-Debatte im Allgemeinen, stehen. Einer mitte-linken Kommissionsminderheit
folgend lehnte der Nationalrat ein Anliegen seiner KVF ab, das eine duale
Konzessionskompetenz für Parlament und Bundesrat forderte und somit den Einfluss
des Parlaments in diesem Bereich stärken wollte. Ebenso verweigerte er seine
Zustimmung zu einer weitergehenden parlamentarischen Initiative, die eine
ausschliessliche Konzessionsvergabe durch das Parlament forderte. Letzteres tat der
Nationalrat auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit, die ordnungspolitische Bedenken
geäussert und das Vorhaben als nicht realisierbar eingestuft hatte. Allenfalls geändert
werden soll hingegen der im Bericht festgestellte Umstand, dass die Schweiz zu einigen
wenigen demokratischen Ländern gehört, die über keine verwaltungsunabhängige
Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen verfügen. Ein Postulat, welches
Möglichkeiten zur Schaffung einer solchen Instanz aufzeigen soll, stiess im Rat auf
stillschweigende Zustimmung. Die parlamentarische Beratung der in Reaktion auf den
Zusatzbericht eingereichten Vorstösse steht noch aus. 51
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Im Juli 2017 beschloss die KVF-SR ebenfalls, ihre Position beizubehalten, und empfahl
die parlamentarische Initiative „Bewilligung nichtkonzessionierter Tätigkeiten nur bei
zwingender Notwendigkeit” zur Ablehnung. Sie habe mit ihrer Kommissionsmotion
einen Teil der Forderungen der Initiative aufgenommen: Die Kooperationen der SRG mit
anderen Medienpartnern solle im Rahmen des Mediengesetzes so ausgearbeitet
werden, dass diese „zur Stärkung der Meinungs- und Angebotsvielfalt beitragen und
nicht zu Diskriminierung führen“. Die vagen in der parlamentarischen Initiative
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verwendeten Rechtsbegriffe seien dazu aber nicht geeignet, erklärten Olivier Français
(fdp, VD) und Hans Wicki (fdp, NW) in der Ständeratsdebatte. Der Ständerat entschied
sich daher, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben, womit das Anliegen
in dieser Form erledigt war. 52

Deutlich ausführlicher war die Debatte zur Initiative zur Abschaffung der Billag-
Gebühren im Nationalrat. Die ursprünglich veranschlagte Zeit reichte aufgrund der
langen Liste an Einzelrednerinnen und -rednern nicht aus, so dass eine zusätzliche
Open-End-Sitzung eingelegt werden musste. Eine Kommissionsminderheit Rutz (svp,
ZH) hatte zuvor einen direkten Gegenvorschlag formuliert, der die Abgabe für Haushalte
auf höchstens 200 Franken begrenzen und für Unternehmen gänzlich streichen wollte.
Somit würde das Budget der SRG und der regionalen Radio- und Fernsehsender
ungefähr halbiert. Gregor Rutz bewarb seinen Gegenvorschlag als Mittelweg zwischen
den Extremvarianten „keine Einsparungen“ und „vollständige Streichung der Gebühren“.
Der Gegenvorschlag solle es der SRG trotz Einsparungen erlauben, ihre Aufgaben – den
Schutz sprachlicher Minderheiten und die Förderung der nationalen Kohäsion – zu
erfüllen. Eine zweite Minderheit Rutz beantragte, die Initiative Volk und Ständen zur
Annahme zu empfehlen. 
Anklang fand der Gegenvorschlag vor allem bei Parlamentarierinnen und
Parlamentariern der SVP. So wurden wie bereits im Ständerat insbesondere die Abgabe
für Unternehmen und das Machtmonopol der SRG, gegen das private Anbieter nicht
ankämen, kritisiert. Einen Schritt weiter ging Adrian Amstutz (svp, BE), der das
Machtmonopol der SRG auch auf die Politik bezog: Die Abhängigkeit zwischen Politik
und der SRG sei so gross geworden, dass man sich auf Seiten der anderen Parteien
nicht mehr traue, die SRG zu kritisieren. Dies führe umgekehrt zu mehr Kritik an der
SVP in den SRG-Programmen. Toni Brunner (svp, SG) wies überdies darauf hin, dass sich
die SRG die sogenannte No-Billag-Initiative durch ihr rücksichtsloses Handeln selbst
eingebrockt habe. Als „stolzes Mitglied des Initiativkomitees der No-Billag-Initiative“
meldete sich auch Lukas Reimann (svp, SG) zu Wort. Er kritisierte die
„Zwangsgebühren“, die auch Personen zahlen müssten, die keinen Fernseher haben
oder die das Programm der SRG nicht brauchen. So führe die Annahme der No-Billag-
Initiative zu einer grösseren Medienvielfalt, gar zum Durchbruch der Medienfreiheit,
weil die Dominanz durch die SRG wegfalle. Sie setze zudem die Kaufkraft von 1,35
Milliarden Franken pro Jahr frei und kurble so die Wirtschaft an. 
Ganz so positiv beurteilten nur die wenigsten Nationalrätinnen und Nationalräte die
Initiative oder den Gegenvorschlag, dennoch betonten auch mehrere ihrer Kritiker,
dass die SRG heute zu marktmächtig sei. So bedürfe es einer gründlichen Diskussion
zum Umfang des Service public in den Medien, welche aber mit dem Service-public-
Bericht nicht zufriedenstellend geführt worden sei, betonte zum Beispiel Thierry
Burkart (fdp, AG). Zudem hätten einige einen weniger extremen Gegenvorschlag
befürwortet, zum Beispiel in Form der bereits von Thomas Maier (glp, ZH) geforderten
Plafonierung der Empfangsgebühren. Frédéric Borloz (fdp, VD) kündigte überdies im
Namen der FDP-Fraktion ein grosses Reformprogramm zur Medienlandschaft in der
Schweiz an. 
Auf der anderen Seite gab es aber auch deutliche Kritik an der Initiative und am
Gegenvorschlag. So warnte zum Beispiel Bernhard Guhl (bdp, AG), dass es bei Annahme
der Initiative oder des Gegenvorschlags zu italienischen Verhältnissen kommen könnte,
bei denen eine Person ganze Medienhäuser besitze. Eine solche Entwicklung sei
tendenziell bereits bei der Presse feststellbar. Matthias Aebischer (sp, BE) wies darauf
hin, dass Personen, die eine Vorlage wie die „No Billag“-Initiative einreichen,
beabsichtigten, „die Macht von anderen Medienunternehmen, zum Teil mit politischem
Hintergrund, aus[zu]bauen“. Wie bereits im Ständerat betonten die Gegner der
Initiative und des Gegenvorschlags vor allem, dass eine Vielzahl der Leistungen der
Medienunternehmen ohne respektive nur mit der Hälfte der Gebühren nicht erbracht
werden könnten, was eine Gefahr für die Kohäsion der Schweiz und für die
Randregionen darstelle. Sie wurden auch nicht müde zu erklären, dass zum Beispiel mit
der Annahme der Shared-Content-Motion, welche es privaten Schweizer
Medienanbietern erlauben soll, ausgestrahlte Beiträge der SRG niederschwellig zu
verwenden, bereits Bestrebungen zur Verringerung der Marktmacht der SRG im Gange
seien.
Schliesslich entschied sich der Nationalrat mit 108 zu 70 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
gegen ein Eintreten auf den Gegenvorschlag und mit 122 zu 42 Stimmen dafür, Volk und
Ständen die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. Für den Gegenvorschlag sprach sich
die geschlossene SVP-Fraktion sowie Teile der FDP-Fraktion aus; für den Antrag auf
Annahme der Initiative entschieden sich Teile der SVP-Fraktion sowie vereinzelte
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der FDP. Gespalten zeigte sich die SVP-
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Fraktion bei der Schlussabstimmung im Nationalrat: Die Mehrheit der Fraktion lehnte
die Nein-Empfehlung ab, ein relativ grosser Teil enthielt sich der Stimme und eine
Minderheit hiess sie gut. Insgesamt entschieden sich der Nationalrat mit 129 zu 33
Stimmen (bei 32 Enthaltungen) und der Ständerat mit 41 zu 2 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
für eine Nein-Empfehlung zur Initiative. Somit wird die Initiative zur Abschaffung der
Billag-Gebühren im März 2018 Volk und Ständen ohne Gegenvorschlag und mit der
Empfehlung zur Ablehnung zur Abstimmung vorgelegt werden. 53

Im Sommer 2019 stimmten die Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen beider
Räte einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW) zu respektive gaben ihr Folge.
Der Initiant hatte mit seinem Anliegen vor, die Abgabepflicht für Unternehmen
bezüglich der Empfangsgebühren, wie sie im RTVG vorgesehen ist, zu modifizieren.
Seiner Meinung nach müsse die Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften
aufgehoben werden, erklärte Wicki. Arbeitsgemeinschaften, darunter zählt er auch
Tochterunternehmen oder andere, beispielsweise durch Holdings miteinander
verbundene Unternehmen, sollen die Empfangsgebühr nicht entrichten müssen, wenn
diese bereits durch die gemeinsame Körperschaft bezahlt wurde. Die Änderung des
RTVG und die neue Bemessung der Abgabepflicht über den Umsatz der Firmen habe
zwar zu einer Erleichterung geführt, dadurch sei aber auch eine Doppelbesteuerung
entstanden, weil auch teilweise ausgegliederte Arbeitsgemeinschaften steuerpflichtig
geworden seien. Gleicher Meinung waren – neben elf Mitunterzeichnenden – auch die
beiden Berner Nationalräte Wasserfallen (fdp, BE) und Grossen (glp, BE), die je eine
gleichlautende parlamentarische Initiative eingereicht hatten.

Die KVF-SR unterstützte das Anliegen mit 9 zu 2 Stimmen und einer Enthaltung.
Vorherrschende Meinung war, dass durch die aktuelle Gesetzgebung der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Abgabepflichtigen verletzt werde und ferner auch der Wille des
Gesetzgebers unzureichend wiedergegeben werde. Die ständerätliche Kommission
begrüsste in diesem Sinne die Stossrichtung der Initiative und eine Ausnahmeregelung
für Arbeitsgemeinschaften. Ins gleiche Horn stiess die KVF-NR, die nicht nur die
Argumentation ihrer Schwesterkommission teilte, sondern auch den gleichlautenden
Initiativen Grossen (Pa.Iv. 19.412) und Wasserfallen (Pa.Iv. 19.411) Folge gab (mit jeweils 19
zu 5 Stimmen). Letztere beiden müssen in der KVF-SR noch traktandiert werden. Weil
jedoch die Initiative Wicki in beiden Kommissionen bereits grünes Licht erhielt, stand
als nächster Schritt bereits die Ausarbeitung des entsprechenden Gesetzesentwurfs
an. 54
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Die Frage, ob Unternehmen ebenfalls eine Radio- und Fernsehabgabe zu entrichten
haben, fand in der Wintersession 2019 im Ständerat eine – zumindest vorläufige –
Antwort. Auf Anraten einer klaren Kommissionsmehrheit gab der Ständerat einer
parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) mit der Forderung nach Befreiung der
Unternehmen von der Abgabepflicht mit 14 zu 20 Stimmen bei einer Enthaltung keine
Folge. Mit diesem Votum verdeutlichte die kleine Kammer den Graben zwischen den
beiden Räten in dieser Frage. Der Nationalrat hatte sich zuvor ebenso wie die KVF-NR
wohlwollend zum Anliegen geäussert. Somit bleibt die mit Annahme des RTVG
beschlossene Regelung bestehen, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF
500'000 abgabepflichtig sind. Gleichwohl sahen auch die KVF-SR und ihr Rat
gegebenenfalls Handlungsbedarf, sie wollten jedoch die für Mitte 2020 in Aussicht
gestellte Überprüfung des Erhebungssystems abwarten. Umstritten ist insbesondere die
konkrete Ausgestaltung der Unternehmensabgabe. Die Höhe dieser Abgabe ist gemäss
Verordnung in nur sechs Tarifstufen geregelt. So etwa erbringt ein Unternehmen mit
CHF 5 Mio. Jahresumsatz mit CHF 2'280 eine gleich hohe Abgabe wie ein Unternehmen
mit einem Umsatz von knapp CHF 20 Mio. Anfang Dezember 2019 hatte das
Bundesverwaltungsgericht die Tarifstufen als verfassungswidrig eingestuft. Im selben
Jahr hatten die Kommissionen bereits einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp,
NW) Folge gegeben, die eine Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften, Holdings
und dauerhaft miteinander verbundenen Unternehmen verhindern will (Pa.Iv. 19.413). 55
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Nachdem die Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen beider Räte im Sommer
2019 einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW; Pa.Iv. 19.413) Folge gegeben
hatten, die die Doppelbelastungen von Arbeitsgemeinschaften bei der Entrichtung der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen verhindern will, und die KVF-SR seither
mit der Erarbeitung einer Gesetzesvorlage betraut ist, beschloss ebendiese Kommission
im November 2019 einstimmig, zwei parlamentarischen Initiativen Grossen (glp, BE;
Pa.Iv. 19.412) und Wasserfallen (fdp, BE; Pa.Iv. 19.411) mit identischer Forderung keine
Folge zu geben. 
Diesem Entscheid widersetzte sich die KVF-NR im Februar 2020. Aufgrund der hohen
Bedeutung des Themas sprach sie sich mit 16 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen erneut
dafür aus, den beiden hauseigenen parlamentarischen Initiativen ebenfalls Folge zu
geben. Eine Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften entspreche nicht dem Willen
des Gesetzgebers, weswegen sie schnellstmöglich zu korrigieren sei.
Die KVF-SR ihrerseits sistierte eine Woche vor diesem Entscheid die Arbeiten zur
Gesetzesänderung für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative Wicki. Die
Kommission sehe die Möglichkeit, das Anliegen mit dem angekündigten
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien zeitnaher umzusetzen, als das mit einer
separaten Gesetzesrevision der Fall wäre. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.02.2020
MARLÈNE GERBER

Ende Mai 2020 sprach sich die KVF-SR mit 10 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung dafür
aus, das im Vormonat vom Bund präsentierte Massnahmenpaket zugunsten der Medien
unter anderem durch einen Zusatz zu ergänzen, der einfache Gesellschaften von der
Pflicht zur Entrichtung einer Unternehmensabgabe für Radio und TV ausnehmen soll.
Damit soll die in der Vorprüfung angenommene parlamentarische Initiative Wicki (fdp,
NW; Pa.Iv. 19.413) zur Verhinderung einer Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften
erfüllt werden. Unterdessen hatte die WAK-NR bereits eine Kommissionsmotion
eingereicht, welche dieselbe Forderung im Rahmen des Notrechts rascher umsetzen
wollte. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.05.2020
MARLÈNE GERBER

In der Sommersession 2020 gab der Nationalrat zwei identischen parlamentarischen
Initiativen Wasserfallen (fdp, BE; Pa.Iv. 19.411) und Grossen (glp, BE; 19.412) Folge, die
einfache Gesellschaften von der Pflicht zur Entrichtung einer Unternehmensabgabe
für Radio und TV ausnehmen wollten. Ebendiese Forderung enthielt auch eine
parlamentarische Initiative Wicki (fdp, NW; 19.413), der im Vorjahr bereits Folge
gegeben worden war. Um den Druck für eine rasche Umsetzung hoch zu halten, hatte
die KVF-NR im Unterschied zur KVF-SR beschlossen, den beiden Initiativen ebenfalls
Folge zu geben; der Nationalrat stützte dieses Vorgehen in der Sommersession 2020
diskussionslos. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
MARLÈNE GERBER

Presse

Das Pressejahr 2017 war stark durch die Medienkonzentration geprägt, die sich
insbesondere in der Einstellung von L’Hebdo, der Schaffung einer Mantelredaktion für
alle Tamedia-Zeitungen und dem Joint Venture der AZ Medien und der NZZ-
Mediengruppe zeigte. Diese Entwicklungen führten anfänglich in der Romandie und
später in der ganzen Schweiz zu Diskussionen um die Frage, ob und wie der Staat
Zeitungen und Magazine unterstützen solle. Unter anderem wurden dazu auf
Bundesebene zahlreiche Vorstösse eingebracht. Eine Möglichkeit, die Zeitungen
indirekt zu unterstützen, verfolgte Olivier Feller (fdp, VD) mit einer Ende Februar 2017
eingereichten Motion. Auslöser war die Ankündigung der Post gewesen, die
Frühzustellung nur noch bei einem Aufpreis zu gewährleisten. Fellers Motion wollte nun
garantieren, dass die Zeitungsausgaben auch ohne zusätzliche Kosten für die Verlage
jeweils am Morgen ausgeliefert werden. Zusätzlich reichte der Motionär zwei Anfragen
(A. 17.5601, A. 17.5602) und eine Interpellation (Ip. 17.3672) zur Ankündigung der Post
ein. Im März 2017 lancierte die Parteipräsidentin der Grünen, Regula Rytz (gp, BE), ein
Postulat zur gezielten Medienförderung. Darin bat sie den Bundesrat darum,
Instrumente für eine direkte und indirekte Medienförderung aufzuzeigen. Auch Kurt
Fluri (fdp, SO, Ip. 17.3729), Ada Marra (sp, VD, Ip. 17.4086), Jean-Paul Gschwind (cvp, JU,
A. 17.5007) sowie Adèle Thorens Goumaz (gp, VD, A. 17.5007) erbaten vom Bundesrat
mehr Informationen betreffend allgemeine Möglichkeiten zur Unterstützung der Presse.
Auch zur Inhaberkonzentration machten sich die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier Sorgen. Philipp Hadorn (sp, SO) reichte eine Motion (Mo. 17.3778) zur
Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen von Medienunternehmen ein und sein
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Parteikollege Jacques-André Maire (sp, NE) forderte in einem Postulat (Po. 17.3695)
Kriterien für die Übernahme von bestehenden Medien. Géraldine Savary (sp, VD), ein
weiteres SP-Mitglied, wollte zudem in einer Interpellation (Ip. 16.3563) vom Bundesrat
wissen, ob er Massnahmen zur Aufrechterhaltung der redaktionellen Unabhängigkeit als
nötig erachte. Auch die Exponenten der rechten Ratsseite sorgten sich um die
Unabhängigkeit der Presse; der Grund ihrer Sorge lag aber in der staatlichen
Unterstützung für die Medien: Thierry Burkart (fdp, AG) zum Beispiel erklärte, dass die
Medien „Beisshemmungen“ entwickeln könnten, wenn sie staatlich finanziert würden. 

Wie die Bundespolitik sie unterstützen könne, diskutierten auch die Medien selbst.
Vorgeschlagen wurden zum Beispiel Konzessionen für Zeitungen, bei denen Leistungen
zum Erhalt des Service public finanziell entschädigt würden. Dies sei gemäss Le Temps
allerdings dann problematisch, wenn eine Zeitung einem grossen Verlagshaus wie
Ringier oder Tamedia gehöre. Zahlreiche Handlungsmöglichkeiten wurden bezüglich
der Konkurrenz durch die SRG diskutiert. So könnte eine Werbebeschränkung für die
SRG zwar deren Konkurrenz für die Werbung in der Presse verringern, würde jedoch
nicht garantieren, dass die Werbekunden auf die Zeitungen umstiegen. Positiver wurde
ein Werbeverbot für die SRG nach 20 Uhr, wie es zum Beispiel in Frankreich existiert,
bewertet. Zur Diskussion stellen müsse man gemäss Le Temps auch eine Steuer auf
Werbeeinnahmen, wodurch man einen Teil der Gelder, die für Werbeaufträge im
Ausland gesprochen werden, zurückholen könne. Bereits vom Parlament verabschiedet
worden war zu diesem Zeitpunkt ein Übergang zum Shared-Content-Modell, wodurch
die SRG den privaten Anbietern Inhalte zur Verfügung stellen muss. 
Indirekte Hilfe für die Presse versprach man sich auch durch eine mögliche
Nationalisierung der Druckereien, was zu einer Reduktion der Druckkosten führen
würde. Auch grundsätzlichere Aspekte der Medienförderung wurden von den Medien
besprochen: Zum Beispiel solle die Journalistenausbildung verbessert und vom Bund
anerkannt werden, da bisher kein geschützter Titel für ausgebildete Journalisten
existiere. Dies reiche gemäss Le Temps zwar nicht aus, um die Probleme der
Medienlandschaft zu lösen, wäre aber ein guter Anfang und würde der Presselandschaft
helfen, die Digitalisierung zu überleben. Notwendig sei schliesslich auch eine
Unterstützung für die SDA, die sich ebenfalls in Schwierigkeiten befinde. Ein erster
Schritt dazu hatte der Bundesrat bereits unternommen, indem er der SDA CHF 2 Mio.
jährlich aus der Radio- und Fernsehabgabe zugesprochen hatte. 59
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